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Empfang der Frauenmannschaft im Rathaus 
anlässlich der Meisterschaft in der Bezirksliga

Nach einer ausgiebigen Meisterschaftsfeier sowie der Ehrung der Spielerinnen und Trainer durch den 1. Vorsit-
zenden des Vereins Wolfgang Schneider erwartete die Frauenmannschaft des SV Baindt ein weiteres, außerge-
wöhnliches Ereignis am Samstagmorgen.
Die Trainer und Spielerinnen sowie Funktionäre, Sponsoren und Gönner wurden von Bürgermeister Elmar Bue-
mann zum of�ziellen Empfang ins Rathaus eingeladen. Nach der Begrüßung aller Anwesenden gratulierte Herr 
Buemann im Namen der Gemeinde und auch persönlich den Frauen zur Meisterschaft in der Bezirksliga 2. An-
schließend wurde auf diesen jüngsten Erfolg angestoßen. Zu diesem Gelingen haben viele beigetragen und alle 
können sehr stolz sein. Als besondere Anerkennung für die sportliche Leistung durften die Spielerinnen sich im 
goldenen Buch der Gemeinde Baindt verewigen.
Die Damen des SV Baindt bedanken sich recht herzlich bei Bürgermeister Elmar Buemann für die Einladung und 
Anerkennung sowie bei allen Unterstützern und Fans, die das Team auf dem Weg zur Meisterschaft tatkräftig un-
terstützt haben.
Bericht von Frau Sarah Schmid, Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung und Mitspielerin in der Meisterfrauschaft.

Empfang der Frauenmannschaft im Rathaus 
anlässlich der Meisterschaft in der Bezirksliga
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Vereinszuschüsse
Die Zuschussanträge für das Jahr 2017 sind bis spätes-
tens 31. August 2016 auf dem Rathaus bei Herrn Plangg 
(Zimmer 2.3) einzureichen.
Die Vereine, die eine Regelbezuschussung erhalten, werden 
gebeten, zu Beginn des neuen Jahres unaufgefordert die 
Kassenberichte für das Jahr 2016 vorzulegen.

Gemeinde Baindt
Satzung zur ˜nderung der Satzung über 
die Verp�ichtung der Straßenanlieger zum 
Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der 
Gehwege
- Streup�ichtsatzung �
Der Gemeinderat der Gemeinde Baindt hat am 7. Juni 2016 
aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg in Verbindung mit § 41 Abs. 2 des Straßengesetzes 
für Baden-Württemberg folgende Satzung zur ˜nderung 
der Satzung über die Verp�ichtung der Straßenanlieger 
zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwe-
ge ( Streup�ichtsatzung ) vom 06.02.1990 beschlossen:

1.
§ 3 (Gegenstand der Reinigungs-, Räum � und Streu-
p�icht) erhält folgende Fassung:
(1) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die ausschließ-

lich dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmeten 
Flächen, die Bestandteil einer öffentlichen Straße sind.

(2) Entsprechende Flächen am Rande der Fahrbahn sind, 
falls Gehwege auf keiner Straßenseite vorhanden sind, 
Flächen in einer Breite von 1 Meter.

(3) Entsprechende Flächen von verkehrsberuhigten Be-
reichen, sind an deren Rand liegende Flächen in einer 
Breite von 1 Meter. Erstrecken sich Park�ächen, Bän-
ke, P�anzungen und ähnliches nahezu bis zur Grund-
stücksgrenze ist der Straßenanlieger für eine nach Satz 
1 entsprechend breite Fläche entlang dieser Einrichtun-
gen verp�ichtet.

(4) Friedhof-, Kirch� und Schulwege sowie Wander� und 
sonstige Fußwege sind die dem öffentlichen Fußgän-
gerverkehr gewidmeten Flächen, die nicht Bestandteil 
einer anderen öffentlichen Straße sind.

(5) Haben mehrere Grundstücke gemeinsam Zufahrt oder 
Zugang zur erschließenden Straße oder liegen sie hin-
tereinander zur gleichen Straße, so erstrecken sich die 
gemeinsam zu erfüllenden P�ichten nach dieser Sat-
zung auf den Gehweg und die weiteren in Abs.  4 ge-
nannten Flächen an den der Straße nächstgelegenen 
Grundstücke.

2.
§ 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Der geräumte Schnee und das auftauende Eis ist auf den 
restlichen Teil der Fläche, für die die Straßenanlieger ver-
p�ichtet sind, sowie der Platz dafür nicht ausreicht, am 
Rand der Fahrbahn bzw. am Rand der in § 3 Abs. 2 bis 5 ge-
nannten Flächen anzuhäufen. Nach Eintreten von Tau-Wet-
ter sind die Straßenrinnen und die Straßeneinläufe so frei-
zumachen, dass das Schmelzwasser abziehen kann.   

3.
Diese Satzung tritt am 1. Juli 2016 in Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens� und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen 
dieser ˜nderungssatzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jah-
res seit der Bekanntmachung dieser ˜nderungssatzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der ̃ nderungssatzung verletzt worden sind.
Ausfertigung:
Baindt, den 8. Juni 2016 
gez. Elmar Buemann
Bürgermeister

Sitzungsbericht aus der öffentlichen  
Gemeinderatssitzung vom 7. Juni 2016
TOP 1
Bürgerfragestunde
Der Vorsitzende bittet die anwesenden Zuhörerinnen und 
Zuhörer Fragen an die Verwaltung zu stellen. 
Ein Anlieger der Mühlstraße berichtet, dass in diesem Be-
reich deutlich zu schnell gefahren wird. Hauptamtsleiter 
Plangg teilt mit, dass die Mühlstraße als verkehrsberuhig-
ter Bereich/Spielstraße ausgewiesen ist. Es ist eine max. 
Höchstgeschwindigkeit zwischen 4 und 7 km/h erlaubt. 
Die Verwaltung wird darauf des Öfteren im gemeindlichen 
Amtsblatt hinweisen. Des Weiteren wird abgeklärt, ob eine 
entsprechende Belagsmarkierung Sinn macht. 

TOP 2
Sachstandsbericht zur Unterbringung und Betreuung 
von Flüchtlingen
Hauptamtsleiter Plangg berichtet:
Die Gemeinde Baindt hat eine Wohnung in der Buchenstra-
ße sowie ein Haus in der Rosenstraße zur Unterbringung 
von Flüchtlingen angemietet. Die Wohnung in der Buchen-
straße wurde zwischenzeitlich mit einer 5-köp�gen Familie 
aus dem Irak bezogen. Das Haus in der Rosenstraße wird 
im Laufe der nächsten Woche mit einer syrischen Familie 
(10 Personen) belegt. Die Containeranlage beim Festplatz 
ist fertiggestellt und wird voraussichtlich nächste Woche 
durch das Landratsamt Ravensburg  bautechnisch abge-
nommen. Im Anschluss daran erfolgt die Möblierung. Auch 
bei diesem Objekt wollen wir einen �Tag der offenen Tür� 

Amtliche
 Bekanntmachungen

Am Freitag, 1. Juli 2016 
sind das Rathaus, der Kindergarten Regenbogen, 

die Bücherei und der Bauhof 
wegen einer internen Veranstaltung 

geschlossen.

Im Kindergarten Sonne, Mond und Sterne 
ist eine Notgruppe eingerichtet.
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für die Bevölkerung durchführen. Dieser wird voraussicht-
lich Mitte Juli statt�nden. Den genauen Termin erfahren Sie 
rechtzeitig über das Amtsblatt. 
Wie viele Plätze sind nun belegt bzw. stehen nun zur Ver-
fügung?
4 Personen in der Buchenstraße (privat untergebracht)
5 Personen in der Buchenstraße 12
4 Personen im Klosterhof 4
54 Personen in der Baindter Straße 48/1
54 Personen beim Festplatz
16 Personen in einem VariaHome-Haus beim Schulgarten
10 Personen in Berg/Kanzach
10 Personen in der Rosenstraße und
11 Personen in der Wohncontaineranlage in der Bosch-
straße
Insgesamt somit 168 Personen.
Nach den derzeitigen Zugangsprognosen dürften wir für 
dieses, aber wohl auch für nächstes Jahr unseren Aufnah-
meverp�ichtungen mehr als nachgekommen sein.

TOP 3
˜nderung des Bebauungsplanes «Bifang Erweite-
rung�, (6. ˜nderung) und die örtlichen Bauvorschrif-
ten hierzu im beschleunigten Verfahren nach § 13a  
Abs. 2 und 3 Baugesetzbuch (BauGB)
a) Beschluss über die öffentliche Auslegung nach § 2 

Abs. 1 Satz 1 BauGB
b) Beschluss über die Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 
2 BauGB

Die stellvertretende Bauamtsleiterin Frau Jeske teilt mit:
�Der vorliegende Planungsbereich liegt im rechtsgültigen 
Bebauungsplan �Bifang Erweiterung� mit Genehmigungs-
datum vom 10.09.1975. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Baindt hat in seiner Sitzung 
am 12.01.2016 den Beschluss zur ˜nderung des Bebau-
ungsplanes �Bifang-Erweiterung� (6. ̃ nderung) gefasst, mit 
dem Ziel, ein weiteres Baufenster zum Bau eines Einfamili-
enhauses mit Doppelgarage, auf Flst. 452/20, zu schaffen.
Am 02.05.2016 hat beim Landratsamt Ravensburg ein Ter-
min zur Unterrichtung und Aufforderung zur ˜ußerung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 1 BauGB (EAG-Bau) stattgefunden. 
Die ˜nderung des Bebauungsplan �Bifang-Erweiterung�, 
6. ˜nderung wird gemäß § 13a BauGB im sog. Beschleu-
nigten Verfahren aufgestellt. Folgendes Grundstück be-
�ndet sich innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches: 
Flst.-Nr. 452/20 
Erfordernis der Planung: 
� Optimierung vorhandener Erschließungsanlagen.
� mögliche Nachverdichtung
Ziele der Planung: 
�  Berücksichtigung der bestehenden Gebäude- und Er-

schließungsstrukturen
� bedarfsgerechte Anbindung der Grundstücke

Im beschleunigten Verfahren gelten gemäß §13a Abs. 2 
Nr. 4 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des §1 
Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig.
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von einer Umwelt-
prüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB und einem Umweltbericht 
gem. §�2a Nr.�2 BauGB sowie der Angabe nach §�3 Abs.�2 
Satz�2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informa-
tionen verfügbar sind, sowie von einer zusammenfassenden 
Erklärung nach §�10 Abs.�4 BauGB abgesehen. 

Eine Umweltverträglichkeits-Prüfung im Sinne des Ge-
setzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht 
erforderlich.
Weitere Informationen können von den Bürgern durch das 
Beiwohnen an den öffentlichen Gemeinderats-Sitzungen 
eingeholt werden. Im Rahmen der noch durchzuführenden 
öffentlichen Auslegung gem. §�3 Abs.�2 BauGB können 
Stellungnahmen zur Planung innerhalb der vorgeschriebe-
nen Fristen abgegeben werden. Hierzu erfolgt jeweils noch 
eine gesonderte ortsübliche öffentliche Bekanntmachung.
Hinweise: Der Aufstellungsbeschluss hat keine direkte Aus-
wirkung auf die Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit von Grund-
stücken. Der räumliche Geltungsbereich kann sich im Ver-
lauf des Aufstellungsverfahrens ändern. 
Durch die Ausweisung eines weiteren Bauquartiers wird 
eine Nachverdichtung im Bestand ermöglicht.�

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Baindt billigt den Entwurf 
zur ̃ nderung des Bebauungsplanes �Bifang Erweiterung� 
(6. ˜nderung) mit den örtlichen Bauvorschriften hierzu in 
der Fassung vom 07.06.2016. Mit diesem Entwurf sind die 
öffentliche Auslegung gem. §�3 Abs.�2 BauGB und die Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. §�4 Abs.�2 BauGB durchzuführen. 

TOP 4
Heilpädagogischer Fachdienst  
a.) Tätigkeitsbericht der heilpädagogischen Fachkraft
b.) Verlängerung der Vereinbarung
Hauptamtsleiter Plangg teilt mit:
�In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 12.05.2015 
wurde folgender einstimmiger Beschluss gefasst:
1.) Für die Kindergärten in der Gemeinde Baindt wird 

ab 01.09.2015 eine heilpädagogische Fachkraft über 
das Diakonische Werk Ravensburg mit einem Be-
schäftigungsumfang von 10% eingestellt.

2.) Die Mitglieder des Gemeinderats sind bis Frühjahr/
Frühsommer 2016 darüber zu informieren, ob eine 
10-prozentige Fachkraft für alle Kindergärten in der 
Gemeinde auskömmlich ist, bzw. ob eine Aufsto-
ckung des Zeitanteils erforderlich ist.

Im Juli 2015 wurde eine entsprechende Vereinbarung zwi-
schen der Gemeinde Baindt und dem Diakonischen Werk 
Ravensburg mit einer Laufzeit bis zum 31.08.2016 abge-
schlossen.
Wie uns Pfarrer Manz mitgeteilt hat, sind diese 10 % nicht 
auskömmlich. Zwischen 8 � 10 Wochenstunden ist Frau Ilg 
in den Einrichtungen der Gemeinde Baindt tätig, was einem 
Beschäftigungsumfang von ca. 20 % - 25 % entspricht. 
Frau Ilg wird in der Sitzung einen kurzen Tätigkeitsbericht 
abgeben.
Laut Vereinbarung zahlen wir an das Diakonische Werk eine 
monatliche Vergütungspauschale in Höhe von 583,33 � für 
die Fachkraft mit einem Beschäftigungsumfang von 10 %.
Die geleisteten Mehrstunden werden extra in Rechnung 
gestellt. Ab einem Beschäftigungsumfang von 20 % ent-
fällt die Rechnungsstellung von Mehrstunden, da diese 
dann von allen Städten und Gemeinden, die Tätigkeiten 
des heilpädagogischen Fachdienstes in Anspruch nehmen, 
mitgetragen werden (�Poollösung�).
Schon in der Gemeinderatssitzung am 12.05.2015 wurde 
der Beschäftigungsumfang von 10 % als recht knapp be-
messen angesehen.
Die Entscheidung eine heilpädagogische Fachkraft einzu-
stellen war hinsichtlich der zu betreuenden �Problemkinder� 
absolut richtig. Der Betreuungsumfang sollte jedoch auf 20 
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% erhöht werden. Für eine Betreuungskraft mit einem Be-
schäftigungsumfang von 20 % müsste ein Betrag in Höhe 
von ca. 14.000,00 � im HH eingestellt werden.�
Im Anschluss daran, stellte die heilpädagogische Fachkraft 
ihren Tätigkeitsbericht vor.

Beschluss:
a) Der Tätigkeitsbericht wird zur Kenntnis genommen.
b) Die Vereinbarung über die Tätigkeit des Heilpädago-

gischen Fachdienstes des Diakonischen Werkes Ra-
vensburg in der Gemeinde Baindt wird ab 01.09.2016 
verlängert. 

c) Der Beschäftigungsumfang der für die Gemeinde Baindt 
zuständigen Fachkraft wird auf 20 % erhöht.

TOP 5
Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses 
mit Doppelcarport auf dem Flst. 210/23, Schönblick 10 
in Baindt
Die stellvertretende Bauamtsleiterin Frau Jeske  trägt fol-
genden Sachverhalt vor:
�Der Bauherr  beantragen den Neubau eines Einfamili-
enwohnhauses mit Doppelcarport auf dem Flst. 210/23  
(Schönblick 10) in Baindt.
Das Bauvorhaben wird nach § 34 Abs. 1 BauBG (Zulässig-
keit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebau-
ter Ortsteile) beurteilt. Ein Bebauungsplan liegt nicht vor. 
Auf dem Grundstück be�ndet sich noch ein 2-geschossiges 
Wohnhaus aus dem Jahr 1927, das abgebrochen werden 
soll. Auf dem gesamten Flurstück sollen das Einfamilien-
haus und ein Doppelhaus gebaut werden. Für die Doppel-
haushälften wurde ein getrennter Bauantrag gestellt.
Das geplante Wohngebäude soll 2- geschossig mit Flach-
dach gebaut werden, wobei das Untergeschoss bedingt 
durch die Hanglage im Westen ebenerdig aus dem Hang 
herausragt. 
Nach § 34 Abs. 1 ist ein Vorhaben zulässig wenn es sich 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der Grundstücks�äche, die überbaut werden soll, in 
die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Er-
schließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; 
das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. Maßgebend 
für das Einfügen ist die überbaute Fläche und die Höhe der 
Gebäude, aber nicht die Dachform.
Aus Sicht der Verwaltung fügt sich das Bauvorhaben in die 
Eigenart der Umgebung ein, die Anforderungen an gesunde 
Wohnverhältnisse sind gewahrt.�

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag Neubau 
eines Einfamilienwohnhauses mit  Doppelcarport  auf dem 
Flst. 210/23  (Schönblick 10) in Baindt wird erteilt, mit der 
Au�age, dass der Bauherr die gemeindliche Fläche vom 
Flst. 70 wie im Lageplan eingetragen von der Gemeinde 
kaufen wird.

TOP 6
Bauantrag zum Neubau eines Doppelhauses mit 
Carport und Stellplatz auf dem Flst. 210/23, 
Schönblick 8 + 6 in Baindt
Die stellvertretende Bauamtsleiterin Frau Jeske  berichtet:
�Der Bauherr  beantragt  den Neubau eines Doppelhau-
ses jeweils mit Carport und Stellplatz auf dem Flst. 210/23  
(Schönblick 8 + 6) in Baindt.
Das Bauvorhaben wird nach § 34 Abs. 1 BauBG (Zulässig-
keit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebau-
ter Ortsteile) beurteilt. Ein Bebauungsplan liegt nicht vor. 

Auf dem Grundstück be�ndet sich noch ein 2-geschossiges 
Wohnhaus aus dem Jahr 1927, das abgebrochen werden 
soll. Auf dem gesamten Flurstück sollen das Doppelhaus 
und ein Einfamilienwohnhaus gebaut werden. Für jede 
Doppelhaushälfte wurde ein getrennter Bauantrag gestellt.
Das geplante Wohngebäude soll 2- geschossig mit Flach-
dach gebaut werden, wobei das Untergeschoss bedingt 
durch die Hanglage im Westen ebenerdig aus dem Hang 
herausragt. 
Nach § 34 Abs. 1 ist ein Vorhaben zulässig wenn es sich 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der Grundstücks�äche, die überbaut werden soll, in 
die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Er-
schließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; 
das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. Maßgebend 
für das Einfügen ist die überbaute Fläche und die Höhe der 
Gebäude, aber nicht die Dachform.
Aus Sicht der Verwaltung fügt sich das Bauvorhaben in die 
Eigenart der Umgebung ein, die Anforderungen an gesunde 
Wohnverhältnisse sind gewahrt.� 

Beschluss:
a.  Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag Neu-

bau einer  Doppelhaushälfte  mit  Carport  und Stell-
platz auf dem Flst. 210/23  (Schönblick 8) in Baindt wird 
erteilt, mit der Au�age, dass die gemeindliche Fläche 
vom Flst. 70 vom Bauherr gekauft wird, da sonst die 
geforderten 2 Stellplätze nicht realisiert werden können.

b.  Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag Neu-
bau einer Doppelhaushälfte mit Carport und Stellplatz 
auf dem Flst. 210/23 (Schönblick 6) in Baindt wird erteilt, 
mit der Au�age, dass die gemeindliche Fläche vom Flst. 
70 vom Bauherr gekauft wird, da sonst die geforderten 
2 Stellplätze nicht realisiert werden können.

TOP 7
Bauantrag zum Neubau einer Abstellhalle und Er-
richtung von 16 Stellplätzen auf dem Flst. 526/26, Am 
Umspannwerk 6
hier: Befreiung vom P�anzgebot entlang des öffentli-
chen Walls und Ersatzp�anzung südlich der Halle
Die stellvertretende Bauamtsleiterin Frau Jeske teilt mit:
�Der Bauherr beantragt den Neubau einer Abstellhalle für 
Betriebs-Kfz und Abfall-Container sowie die Errichtung von 
16 Stellplätzen auf dem Flst. 562/26.
Das Bauvorhaben wird nach § 30 Abs. 1 BauGB beurteilt 
und liegt im rechtsgültigen Bebauungsplan �Gewerbege-
biet Mehlis 5.˜nderung und Erweiterung�. 
Bei der Errichtung der Halle und der Stellplätze sind die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten. Der Be-
bauungsplan sieht jedoch eine Bep�anzung entlang des 
gemeindeeigenen Walls auf dem privaten Grundstück vor. 
Diese möchte der Bauherr nicht ausführen, da die Zufahrt zu 
der geplanten Halle dadurch erschwert wird. Als Ausgleich 
würde er die Bep�anzung mit derselben Fläche südlich der 
geplanten Halle ausweisen. Hierfür ist eine Befreiung von 
der Festsetzung des Bebauungsplans nach § 31 Abs. 2 
BauGB notwendig. 
Nach § 31 Abs. 2 kann ein Vorhaben von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes befreit werden, wenn die Grundzüge 
der Planung nicht berührt werden und
1.) Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung er-

fordert oder
2.) die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder
3.) die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offen-

bar nicht beabsichtigten Härte führen würde und wenn 
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die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher 
Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.

Aus Sicht der Verwaltung sind die Grundzüge der Planung 
nicht berührt, die Abweichung ist städtebaulich vertretbar 
und mit den nachbarlichen Interessen vereinbar.�

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen für die notwendige Be-
freiung im Rahmen des Bauantrags zum Neubau einer Ab-
stellhalle und der Errichtung von 16 Stellplätzen wird erteilt.

TOP 8
Beauftragung eines Verkehrsgutachtens zum städte-
baulichen Ideenwettbewerb �Fischerareal� 
Die stellvertretende Bauamtsleiterin Frau Jeske  berichtet:
�Die Gemeinde Baindt möchte eine innerörtliche zusam-
menhängende Fläche städtebaulich entwickeln. Hierfür 
wurde ein städtebaulicher Ideenwettbewerb ausgelobt und 
am 26.04.2016 durch das Preisgericht ein 1. und ein 2. 
Preis, sowie 2 Anerkennungen vergeben. 
Am 04.05.2016 wurden die Wettbewerbsarbeiten in der 
Schenk-Konrad-Halle dem Gemeinderat vorstellen. Es wur-
de festgestellt, dass die Verkehrsführung bei der Arbeit des 
1. Preises Probleme aufwerfen könnte. Daher wurde be-
schlossen ein Planungsbüro mit einer Verkehrstechnischen 
Untersuchung zu beauftragen.
Inzwischen liegen 2 Honorarangebote vor.
Da die Angebote nicht direkt vergleichbar sind, wird vor-
geschlagen, dass dem vom Büro Sieber favorisierten Pla-
nungsbüro Modus Consult in Ulm der Auftrag erteilt wird.� 

Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt dem Planungsbüro Modus 
Consult Ulm GmbH den Auftrag zur Verkehrstechnischen 
Untersuchung � Fischerareal in Baindt laut Angebot vom 
25.05.2016 zu erteilen.

TOP 9
Kindergartenangelegenheiten  
-    Festsetzung der Elternbeiträge für das Kindergar-

tenjahr 2016/2017 
Hauptamtsleiter Plangg teilt mit:
�In der Gemeinderatssitzung am 12. Mai 2015 wurde be-
schlossen, die Elternbeiträge in den Kindergärten wie folgt 
festzulegen:
1.) Ab 01.09.2015 werden die Elternbeiträge für die ge-
meindlichen Kindergärten wie folgt festgesetzt:
Elternbeiträge (bei 11 Monaten) Kiga-Jahr 2015/2016

Für das Kind aus einer Familie
mit einem Kind 108,00 �

Für ein Kind aus einer Familie
mit 2 Kindern unter 18 Jahren 83,00 �

Für ein Kind aus einer Familie
mit 3 Kindern unter 18 Jahren 54,00 �

Für ein Kind aus einer Familie
mit 4 Kindern unter 18 Jahren 17,00 �

2.) Beitragssätze für die Kinderkrippen (Kinder im 
 Alter von 1 – 3 Jahren, Betreuungszeit 6 Stunden/Tag 
07:00 – 13:00 Uhr)
Elternbeiträge (bei 11 Monaten) Kiga-Jahr 2015/2016       

Für das Kind aus einer Familie
mit einem Kind 317,00 �

Für das Kind aus einer Familie
mit 2 Kindern unter 18 Jahren 237,00 �

Für das Kind aus einer Familie
mit 3 Kindern unter 18 Jahren 160,00 �

Für das Kind aus einer Familie
mit 4 Kindern unter 18 Jahren 65,00 �

3.) Bei der Bemessung des Beitrages werden alle Kinder 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.

4.) Für die Mittagsbetreuung wird ein Betrag i. H. von 4,00 
�/Tag fällig mit einer Obergrenze von 50,00 �/monatlich.

5.) Während der Eingewöhnungsphase in den Krip-
pengruppen wird für den ersten Monat nur der hälftige 
entsprechende Beitragssatz in Rechnung gestellt.
Der Tarifabschluss Ende des Jahres 2015 brachte für das 
Personal der Kinderbetreuungseinrichtungen teilweise er-
hebliche Verbesserungen insbesondere bei der Eingruppie-
rung. Das Ziel, eine Kostendeckung durch Elternbeiträge 
von 20 % zu erreichen, bedeutet somit die Notwendigkeit 
einer Erhöhung über die der gemeinsamen Empfehlung 
zugrunde liegenden Steigerung i. H. von 3 % pro Kinder-
gartenjahr hinaus.
Der Kostendeckungsgrad beträgt in der Gemeinde 
Baindt
Im Kindergarten �Sonne, Mond und Sterne� 13,09%
Im Kindergarten �Regenbogen�  10,30%
Im Kindergarten �St. Martin� 13,89%
Im Waldorfkindergarten 17,06%
Die Vertreter der Diözesen, der verschiedenen Landesver-
bände sowie des Städte- und Gemeindetags sind überein-
gekommen, keine gemeinsamen Empfehlungen zur Höhe 
der Elternbeiträge in Kindertagesstätten für das Kindergar-
tenjahr 2016/2017 abzugeben, sondern „nur“ eine Orien-
tierungshilfe.
Die Orientierungshilfe sieht folgendermaßen aus:
1.) Elternbeiträge in Regelkindergärten  Kiga � Jahr 
 (bei 11 Monatsbeiträgen) 2016/2017

Für das Kind aus einer Familie
mit einem Kind 116,00 �

Für ein Kind aus einer Familie
mit 2 Kindern unter 18 Jahren 88,00 �

Für ein Kind aus einer Familie
mit 3 Kindern unter 18 Jahren 58,00 �

Für ein Kind aus einer Familie
mit 4 und mehr Kindern  unter 18 Jahren  19,00 �

2.) Beitragssätze in Kinderkrippen Kiga-Jahr
 (bei 11 Monatsbeiträgen) 2016/2017

Für das Kind aus einer Familie
mit einem Kind 338,00 �

Für ein Kind aus einer Familie
mit 2 Kindern unter 18 Jahren 252,00 �

Für ein Kind aus einer Familie
mit 3 Kindern unter 18 Jahren 171,00 �

Für ein Kind aus der Familie
mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 67,00 � 

Diese  Elternbeiträge sind grundsätzlich nicht bindend. Es 
steht jeder Kommune frei, örtlich andere auch einkommens-
abhängig gestaffelte Elternbeiträge festzulegen. Es wird 
jedoch empfohlen, auch in diesen Fällen eine einheitliche 
Festsetzung innerhalb der Kommune anzustreben.      
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Diese Orientierungshilfe zur Festsetzung der Elternbeiträge 
in Kindertagesstätten wird von den umliegenden Städten 
und Gemeinden zum größten Teil umgesetzt. Es hat sich 
bei uns bewährt, dass in allen Einrichtungen dieselben Bei-
träge erhoben werden.�

Beschluss:
Ab 01.09.2016 werden die Elternbeiträge für die Kindergär-
ten im Gemeindegebiet wie folgt festgesetzt:
1.)  Elternbeiträge in Regelkindergärten Kiga-Jahr
 (bei 11 Monatsbeiträgen) 2016/2017

 Für das Kind aus einer Familie 116,00 �
 mit einem Kind

 Für ein Kind aus einer Familie 88,00 �
 mit 2 Kindern unter 18 Jahren

 Für ein Kind aus der Familie 58,00 �     
 mit 3 Kindern unter 18 Jahren

 Für ein Kind aus der Familie  19,00 �
 mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren

2.)  Beitragssätze für Kinderkrippen
 (bei 11 Monatsbeiträgen)

Für das Kind aus einer Familie  338,00 �
mit einem Kind

Für ein Kind aus einer Familie 252,00 �
mit 2 Kindern unter 18 Jahren 

Für ein Kind aus einer Familie 171,00 �
mit 3 Kindern unter 18 Jahren

Für ein Kind aus einer Familie  67,00 �  
mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren

3.)   Für die Betreuung von unter 3�jährigen Kindern in al-
tersgemischten Gruppen erfolgt ein Zuschlag in Höhe 
von 100 % auf die jeweiligen Elternbeiträge in Regel-
kindergärten. Dieser Zuschlag wird anteilig für in An-
spruch genommene Belegungstage (Mindestbelegung 
2 Tage/Woche) erhoben.

4.)   Für die Mittagsbetreuung wird ein Betrag in Höhe von 
4,00 �/Tag fällig - mit einer Obergrenze von 50,00 � 
monatlich. (wie bisher)

5.)   Während der Eingewöhnungsphase in den Krippen-
gruppen wird für den ersten Monat nur der hälftige 
entsprechende Beitragssatz in Rechnung gestellt. 

TOP 10
Kindergartenangelegenheiten  
-  örtliche Bedarfsplanung nach § 3 des Kindertages-
betreuungsgesetzes
Hauptamtsleiter Plangg berichtet:
�Nach § 3 Abs. 1 des Kindertagesbetreuungsgesetzes hat 
die Gemeinde für alle Kinder vom vollendeten dritten Le-
bensjahr bis zum Schuleintritt einen Kindergartenplatz zur 
Verfügung zu stellen. Um die benötigten Plätze festzustel-
len, ist eine örtliche Bedarfsplanung jährlich aufzustellen, 
die mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landrats-
amt Ravensburg) abzustimmen ist.
Darüber hinaus hat die Gemeinde gemäß § 3 Abs. 2 des 
Kindertagesbetreuungsgesetzes für Kinder ab der Vollen-
dung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des drit-
ten Lebensjahres für deren frühkindliche Förderung einen 
Platz in einer Tageseinrichtung zur Verfügung zu stellen.
Ab 01.08.2013 haben alle Kinder ab dem vollendeten 
ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz.

Bund, Länder und Gemeinden haben sich bereits im Jahr 
2007 darauf verständigt, bis zum 01.08.2013 für bundes-
weit durchschnittlich 35 % der Kinder unter 3 Jahren ein 
Betreuungsangebot bereitzustellen. Für Baden-Württem-
berg gilt eine bedarfsgerechte Quote von 34 %.
In der Gemeinde Baindt gibt es  30 Betreuungsplätze für 
Kinder im Alter von 1 � 3 Jahren. (2 Kleinkindgruppen im 
Kindergarten �Sonne, Mond und Sterne�, 1 Gruppe im Kin-
dergarten �St. Martin�)
Für die Gemeinde Baindt ergibt sich in den kommenden 
Jahren folgender Bedarf:
a.) Regelkindergarten
Gesamtbedarf Kindergartenjahr 2016/2017
- Anzahl der Kinder, die zwischen dem  184 Kinder
  01.09.2010 und dem 31.08.2014 
  geboren sind                   

Gesamtbedarf Kindergartenjahr 2017/2018
- Anzahl der Kinder, die zwischen dem  190 Kinder
  01.09.2011 und dem 31.08.2015                   
  geboren sind 
 
Gesamtbedarf Kindergartenjahr 2018/2019
- Anzahl der Kinder, die zwischen dem  183 Kinder
  01.09.2012 und dem 31.08.2016 
  (Stand 18.05.2016) geboren sind 
In der Gemeinde Baindt stehen in folgenden Einrich-
tungen Kindergartenplätze zur Verfügung:
Kindergarten �St. Martin� 72 Plätze
Kindergarten �Sonne, Mond und Sterne� 69 Plätze
Kindergarten �Regenbogen�  28 Plätze
Waldorfkindergarten  47 Plätze
  -------------------
Insgesamt 216 Plätze

Gesamtbedarfsplanung  
Kindergartenjahr 2015/2016 184 Kinder
zur Verfügung stehende Plätze 216

Gesamtbedarfsplanung 
Kindergartenjahr 2016/2017  190 Kinder
zur Verfügung stehende Plätze  216

Gesamtbedarfsplanung 
Kindergartenjahr 2017/2018 183 Kinder
zur Verfügung stehende Plätze 216

In der Gemeinde Baindt haben die Eltern die Auswahl unter 
verschiedensten Betreuungsformen. 
Auf den ersten Blick wird Ihnen die Diskrepanz zwischen 
Kindern und den zur Verfügung stehenden Kindergarten-
plätzen aufgefallen sein.
Dies ist auf eine ˜nderung des Kindertagesbetreuungs-
gesetzes zurückzuführen. Seit dem Jahr 2010 wird der 
Waldorfkindergarten mit den laut Betriebserlaubnis geneh-
migten Plätzen (derzeit 47 Plätze) in die Bedarfsplanung mit 
aufgenommen. Nach § 8 Abs. 1 des Kindertagesbetreu-
ungsgesetzes ist die Standortgemeinde für die Förderung 
des Waldorfkindergartens zuständig.
Dadurch hat sich auch die Betriebskostenabrechnung ge-
ändert. Der Waldorfkindergarten erhält von der Standort-
gemeinde einen Zuschuss in Höhe von mindestens 63 % 
der Betriebsausgaben. Im Gegenzug rechnet die Gemein-
de für auswärtige Kinder mit den Wohnsitzgemeinden im 
Rahmen eines interkommunalen Kostenausgleichs ab. Dar-
über hinaus erhält die Gemeinde für die auswärtigen Kinder 
Zahlungen über das Finanzausgleichsgesetz. (FAG-Mittel)
Aus der Gemeinde Baindt besuchen derzeit 14 Kinder den 
Waldorfkindergarten. Würde man den Waldorfkindergarten 
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nur mit den tatsächlichen Kinderzahlen aus Baindt in die 
Bedarfsplanung aufnehmen, hätte man 183 Kindergarten-
plätze zur Verfügung.

Wie sehen nun die Belegungszahlen im kommenden 
Kindergartenjahr 2016/2017 aus?
Mitte Dezember 2015 wurden die Eltern angeschrieben, 
deren Kinder im kommenden Kindergartenjahr den Regel-
kindergarten besuchen können. 
In den Kindergärten �St. Martin� und �Sonne, Mond und 
Sterne� sowie im Waldorfkindergarten  sind alle Plätze  
belegt.
Im Kindergarten �St. Martin� konnten 3 Anmeldungen und 
im Kindergarten �Sonne, Mond und Sterne� 4 Anmeldun-
gen nicht berücksichtigt werden.
Da es im Kindergarten �Regenbogen� noch 11 freie Plät-
ze hat, wurden die Eltern, die bei der Platzvergabe nicht 
berücksichtigt werden konnten, an diese Einrichtung ver-
wiesen. 
Die Regelkindergartengruppen haben mit  ca. 95 % eine 
sehr gute Auslastung.

b.) Kleinkindgruppen
Wie bereits dargelegt, haben ab dem 01.08.2013 auch alle 
Kinder im Alter von 1 � 3 Jahren einen Rechtsanspruch auf 
Betreuung. Für Baden-Württemberg gilt eine bedarfs-
gerechte Quote von 34 %.
Bei durchschnittlich 48 Geburten pro Jahr ergeben sich 
auf dieser Grundlage 33 Kinder, die einen Betreuungsplatz 
benötigen.
In der Gemeinde Baindt gibt es insgesamt 3 Kleinkindgrup-
pen mit jeweils 10 Plätzen.
1 Kleinkindgruppe be�ndet sich im Kindergarten �St. Mar-
tin�, 2 Gruppen im Kindergarten �Sonne, Mond und Ster-
ne�.  
Auch hier wurden die Eltern im Dezember 2015 angeschrie-
ben, deren Kinder im kommenden Kindergartenjahr eine 
Kleinkindgruppe besuchen können.

Im Kindergarten �St. Martin� gingen für die 10 zur Verfü-
gung stehenden Plätze 15 Anmeldungen ein.
Im Kindergarten �Sonne, Mond und Sterne� sind 15 der 
20 Plätze belegt.
Es kann somit allen Kleinkindern ein Platz in einer Krippen-
gruppe � wenn auch nicht im Wunschkindergarten - ange-
boten werden.

Fazit:
1.) Die Regelkindergartengruppen sind mit Ausnahme des 
Kindergartens �Regenbogen�  alle belegt.
2.) Die 3 Kleinkindgruppen sind voraussichtlich voll belegt. 
3.) Die Gemeinde Baindt kann den Rechtsanspruch auf 
Betreuung von unter 3-jährigen Kindern  erfüllen.   

Anmerkung:
Dadurch, dass die Kindergärten �St. Martin� sowie �Son-
ne, Mond und Sterne� und der Waldorfkindergarten voll 
belegt sind, braucht man die Plätze des Kindergartens 
�Regenbogen�. Die Betreuungszeiten sind jedoch nicht 
mehr zeitgemäß.
Auch hinsichtlich der Betreuung von Flüchtlingskindern 
wurde die Verwaltung in der letzten Verwaltungsausschuss-
sitzung beauftragt abzuklären, ob eine weitere Kindergar-
tengruppe eventuell im Schulgebäude untergebracht wer-
den kann.
Auch ein Neubau beim Kindergarten �Sonne, Mond und 
Sterne� soll untersucht werden. Ebenso wurde es andis-
kutiert, ob man nicht im Gebäude Klosterhof 5 eine zweite 
Kindergartengruppe schafft. Man hat zwar im Kindergarten 

�Regenbogen� freie Plätze zur Verfügung, die aber wegen 
der eingeschränkten Betreuungszeiten wenig attraktiv sind.
Ziel für das Kindergartenjahr 2017/2018 sollte sein, dass 
im Regenbogen vergleichbare Betreuungszeiten mit de-
nen im Kindergarten �St. Martin� bzw. �Sonne, Mond und 
Sterne� angeboten werden. Es macht wenig Sinn, Eltern 
die beim Wunschkindergarten nicht berücksichtigt wer-
den konnten, einen Platz im Kindergarten �Regenbogen� 
anzubieten, obwohl man schon im Voraus weiß, dass die 
Betreuungszeiten wegen Berufstätigkeit beider Elternteile 
nicht auskömmlich sind.�

Beschluss:
Der örtlichen Bedarfsplanung zur Betreuung von Kindern 
ab 1 Jahr nach § 3 des Kindertagesbetreuungsgesetzes 
wird zugestimmt.

TOP 11
Satzung zur ˜nderung der Satzung über die Verp�ich-
tung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräu-
men und Bestreuen der Gehwege (Streup�ichtsat-
zung)
Hauptamtsleiter Plangg teilt mit:
�In der Gemeinderatssitzung am 06.02.1990 wurde die 
Streup�ichtsatzung beschlossen.
In § 3 der Streup�ichtsatzung ist geregelt, welche Flä-
chen der Räum- und Streup�icht unterliegen. Nachdem 
die Grundstücksverhandlungen soweit abgeschlossen sind, 
und die Flächen zum Bau des Geh- und Radwegs Friesen-
häusle � Sulpach zur Verfügung stehen, ist die Streup�icht-
satzung abzuändern, da bei einem Anlieger kaufvertraglich 
festgelegt wurde, dass die Gemeinde Baindt die Räum-, 
Streu- und Reinigungsp�icht für den Geh- und Radweg 
übernimmt.�

Beschluss:
Der Satzung zur ̃ nderung der Satzung über die Verp�ich-
tung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen 
und Bestreuen der Gehwege (Streup�ichtsatzung) wird 
zugestimmt. 

Anmerkung:
Der Wortlaut der ˜nderungssatzung ist in der Ausgabe 
dieses Amtsblattes unter der Rubrik �Amtliche Bekannt-
machungen� abgedruckt.

TOP 12
Bauhof:
Ersatzbeschaffung eines Schneep�uges für den Win-
terdienst
Ortsbaumeister Roth berichtet:
�Der Schneep�ug, den der Bauhof für den Winterdienst 
benutzt, ist zwischenzeitlich in die Jahre gekommen, in 
denen eine Reparatur nicht mehr lohnend ist.  Der best. 
Schmidt-Schneep�ug MF 2.3  ist Baujahr 1985.  Die Ver-
waltung hat deshalb im Haushaltsplan 2016  für die Ersatz-
beschaffung die notwendigen Mittel eingestellt. Über die 
Firma Wohlgschaft  Ravensburg, wurde ein Angebot zur 
Beschaffung eines Schmidt-Schneep�uges, Tarron MS 
30.1 eingeholt. Der Preis des neuen Schneep�uges liegt 
bei brutto 14.960,00 �.
Der in die Jahre gekommene Schneep�ug kann keine ste-
tige Einsatzbereitschaft mehr gewährleisten. Der neue 
Schneep�ug erfüllt alle Voraussetzung die für den täglichen 
Gebrauch im Winterdienst benötigt werden. Die Verwaltung 
schlägt vor den Schneep�ug zu beschaffen.�
Es wurde bemängelt, dass keine Alternativangebote ein-
geholt wurden.
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Beschluss:
1) Der Tagesordnungspunkt wird vertagt.
2)  Die Verwaltung wird beauftragt, Alternativangebote ein-

zuholen.

TOP 13
Straßensanierung 2016
Festlegung der Sanierungsmaßnahmen, Ausschrei-
bungsbeschluss und Vergabe der Ingenieurleistungen
Ortsbaumeiter Roth teilt mit:
�Im Vermögenshaushalt  2016 sind 30.000,- Euro für die 
Sanierung von Gemeindestraßen (Ausbau Froschstraße) 
vorgesehen. Weitere 15.000,- Euro sind für Markierungsar-
beiten vorgesehen. 2015 wurden durch den Wintereinbruch 
nicht alle Maßnahmen fertiggestellt, somit sind Haushalts-
reste vorhanden. Durch Bildung eines Haushaltsrestes i. H. 
v. ca. 39.000 Euro könnten die Gelder 2016 verbaut werden.
In den Jahren 2009, 2010, wurden überwiegend klein�ächi-
ge Ausbesserungen an innerörtlichen Straßen und Gehwe-
gen vorgenommen. 2011,2012 und 2013 wurde verstärkt 
auf �ächige Instandsetzung der Deckschichten gesetzt mit 
bis dato sehr gutem Ergebnis (Friesenhäusler Straße, Son-
nenstraße, Teilbereich Gartenstraße)
2015 wurde als Hauptmaßnahme die Sanierung der Bosch-
str. mit sehr gutem Ergebnis realisiert. 
Als Sanierungsmaßnahmen für 2016 werden folgende Ab-
schnitte vorgeschlagen. 
- Kurvenaufweitungen: Parallelweg, Ried/Bei Brücke, 

Reishaufen, Marderstr.
- Marsweilerstr und Lilienstr. (Austausch von schadhaften 

Schachtabdeckungen, Herstellung Gehwegabsenkun-
gen, Sanierung Schadstellen)

- Marsweilerstr. 4 (Belagserneuerung Gehweg im Bereich 
der Rathauseinfahrt)

- Einmündung Gartenstr./ Kiesgrubenstr. (Belagserneu-
erung)

- Liebigstr. Hsnr. 6 (Belagserneuerung)
Der restliche Sanierungsbereich könnte im Jahr 2017 an-
gegangen werden.
Als weitere Maßnahme werden
�  diverse punktuelle Winterschäden nach Bedarf im Rah-

men des Budgets 
ebenfalls zur Ausführung vorgeschlagen.
Es ist eine gemeinsame, beschränkte Ausschreibung mit 
der Gemeinde Baienfurt geplant.
In den vorgeschlagenen Sanierungsbereichen sind nach 
momentanem Sachstand keine Arbeiten an Wasserleitung 
und Kanal vorgesehen.
Die Verwaltung schlägt auf Grund des Zustandes die Sa-
nierung der Teilabschnitte Liebigstraße, Marsweilerstraße, 
Einmündung Gartenstraße/Kiesgrubenstraße und Lilienstra-
ße sowie Kurvenaufweitungen im Bereich Reishaufen, Mar-
derstraße, Ried � jeweils punktuell vor.
Die Straßensanierungsmaßnahmen werden seit vielen Jah-
ren zur Zufriedenheit der Verwaltung vom Büro Zimmer-
mann & Meixner ausgeschrieben.�

Beschluss:
1.) Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahmen Lie-

bigstraße, Marsweilerstraße, Einmündung Gartenstra-
ße/Kiesgrubenstraße und Lilienstraße sowie Kurven-
aufweitungen im Bereich Reishaufen, Marderstraße, 
Ried � jeweils punktuell- durchzuführen.

2.) Die Verwaltung wird beauftragt das IB Zimmermann und 
Meixner mit den entsprechenden Ingenieurleistungen 
zu beauftragen.

3.) Die Haushaltsreste der Haushaltstelle 6300.001.9521 
� Sanierung von Gemeindestraßen- 2015 i. H. v. ca. 
39.000 Euro werden nach 2016 übernommen. Die da-
rüber hinausgehenden Finanzmittel werden aus der 
allgemeinen Rücklage entnommen.

TOP 14
Standortbestimmung Varia Home Haus
Ortsbaumeister Roth berichtet:
�In der nichtöffentlichen  Bauausschuss Sitzung vom 
01.02.2016 wurde der ursprüngliche Standort vor Ort an-
geschaut. Dieser be�ndet sich beim Schulgarten/ehemalige 
Hausmeisterwohnung.
In der nichtöffentlichen Sitzung vom 3.05.2016 wurde die 
Standortversetzung von Herrn Roth vorgeschlagen. Der 
ursprünglich angedachte Standort weist sich aus tiefbau-
technischer Sicht als schlecht heraus. Am ursprünglich 
angedachten Standort müsste man 3 Leitungsführungen 
überbauen (Wasser, Abwasser, Nahwärmeleitung) das zu 
vermeiden wäre. Das Baugrundgutachten ergab zusätzlich, 
dass das Gelände ca. 3 Meter aufgefüllt wurde und ein 
tragfähiger Grund erst ab einer Tiefe von 3 m möglich ist. 
Eine Brunnengründung am ursprünglichen Standort wird 
als kostenintensiv und schwierig angesehen. Durch die süd-
westliche Standortverschiebung wird die Abwasser- und 
Nahwärmeleitung nicht überbaut und somit muss nur die 
Wasserleitung im Bereich des Baufeldes umgelegt werden.
Aus Sicht der Verwaltung wird der neue Standort als sinn-
voll angesehen.�

Beschluss:
Dem neuen Standort wird zugestimmt. Im Bereich der Bau-
maßnahme wird die bestehende Wasserleitung umgelegt.

TOP 15
Anfragen und Bekanntgaben 
Lärmbelästigung
Am Samstag, den 4. Juni 2016 wurde im Vereinsraum des 
SV Baindt die Meisterschaft der Baindter Fußballerinnen 
gefeiert. Die Meisterschaft wurde bis weit in die Morgen-
stunden lautstark gefeiert � viele Anwohner wurden dabei 
in ihrer Nachtruhe gestört. 
Die Verwaltung wurde beauftragt, zusammen mit den zu-
ständigen Personen des SV Baindt Regeln für die Nut-
zung des Vereinsraums beim Sportplatz aufzustellen, so 
dass zukünftig eine solche Lärmbelästigung nicht wieder 
vorkommt.

Fälligkeit der Grundsteuer bei jährlicher 
Zahlungsweise 
Am 01. Juli 2016 ist die Grundsteuer 2016 für Jahreszah-
ler fällig. Den Grundsteuerbetrag entnehmen Sie bitte dem 
Grundsteuerbescheid 2015 (Dauerbescheid) bzw. dem zu-
letzt ergangenen ̃ nderungsbescheid. Die Zahlungsp�ich-
tigen werden gebeten, den Zahlungstermin einzuhalten. 
Soweit der Gemeindekasse eine Einzugsermächtigung 
vorliegt, werden die fälligen Beträge abgebucht. 

Weiterer wichtiger Hinweis zur Grundsteuer 
bei Veräußerung
Bei einem Eigentumswechsel während des Jahres bleibt 
der Verkäufer Steuerschuldner bis zum Ende des Jahres, 
in dem der Verkauf stattgefunden hat. Die Vereinbarung 
im Kaufvertrag über den Steuerübergang ist nur privat-
rechtlich von Bedeutung und gilt nur im Innenverhältnis 
zwischen Verkäufer und Erwerber. Die Gemeinde darf den 
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Grundsteuerbescheid erst dann ändern, wenn vom zu-
ständigen Finanzamt ein geänderter Grundsteuermess-
bescheid ergangen ist. Nach dem Bewertungsgesetz ist 
der Übergang immer der 01.01. des der Besitzübergabe 
nachfolgenden Jahres.

Landratsamt Ravensburg
Soforthilfe des Landes Baden-Württemberg für Un-
wetterereignisse vom 28./29./30.05.2016
Wie bereits über die landesweite Presse publiziert, hat das 
Land Baden-Württemberg das Ministerium für Inneres, Digi-
talisierung und Migration mit der Gewährung von Soforthil-
fen an Private und kleine Gewerbebetriebe beauftragt. Über 
die Regierungspräsidien wurden den betroffenen Landkrei-
sen hierfür anteilig Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.
Folgende Vorgaben für die Auszahlung der Soforthilfen an 
Betroffene wurden festgelegt:
1. Soforthilfen sollen in erster Linie dabei helfen, erste un-

umgängliche Beschaffungen von verloren gegangenen 
Gegenständen des täglichen Bedarfs zu tätigen. Auf die 
Gewährung von Zuwendungen besteht kein Rechtsan-
spruch.

2. Begünstigt werden können grundsätzlich nur Privat-
personen/-haushalte, wenn das zu versteuernde Jah-
reseinkommen bei Ledigen 25.000 Euro und bei Ver-
heirateten 50.000 Euro nicht übersteigt. Schäden bei 
Gewerbetreibenden bleiben grundsätzlich unberück-
sichtigt. Ausnahmen gelten für kleine Gewerbebetriebe 
mit höchstens 10 Beschäftigten.

3. Durch die Soforthilfe gefördert werden können bis zu 
50 % des glaubhaft gemachten Schadens, jedoch nicht 
mehr als 

 - 500 Euro je Person,
 - 2.500 Euro je Haushalt,
 - 5.000 Euro je kleinem Gewerbebetrieb.
4. Mehrfache Geltendmachung desselben Schadens ist 

ausgeschlossen.
5. Landeshilfen sind gegebenenfalls zurückzuzahlen, wenn 

die Schäden zu einem späteren Zeitpunkt durch Versi-
cherungsleistungen abgedeckt werden.

6. In besonders begründeten Härtefällen kann von diesen 
Vorgaben oder von festgelegten Bewilligungskriterien 
abgewichen werden. Entscheidungen darüber das je-
weilige Landratsamt.

7. Die Soforthilfen werden längstens bis zum 31.07.2016 
gewährt. Nach diesem Zeitpunkt sind keine Bewilligun-
gen und Auszahlungen mehr möglich.

Für den Zuständigkeitsbereich des Landkreises Ravens-
burg ist das Landratsamt Ravensburg für die Bearbei-
tung der Anträge zuständig. Bitte verweisen Sie bei kon-
kreten Anfragen Ihrer Bürger auf folgende Erreichbarkeit: 
Landrats amt Ravensburg, Brand- und Katastrophenschutz, 
Frau Stefanie Bautz, Tel. 0751/85-5142, E-Mail: stefanie.
bautz@landkreis-ravensburg.de

Wichtige Steuer- und Gebührentermine 2016
01.07.2016 Jahreszahler Grundsteuer
15.08.2016 3. Rate der Grundsteuer
15.08.2016 3. Vorauszahlung Gewerbesteuer
15.08.2016 3. Abschlag Wasser und Abwassergebühren
15.11.2016 4. Rate der Grundsteuer
15.11.2016 4. Vorauszahlung Gewerbesteuer
15.11.2016 4. Abschlag Wasser und Abwassergebühren
Die Steuerp�ichtigen, die keine Abbuchungsermächtigung 
erteilt haben, werden gebeten, die Beträge rechtzeitig un-
ter Angabe des Kassenzeichens an die Gemeindekasse 
zu bezahlen.

Zukünftig werden durch die Gemeindekasse keine Zah-
lungserinnerungen mehr verschickt. Bei Zahlungsverzug 
müssen Sie mit einer kostenp�ichtigen Mahnung (4,00 � 
Mahngebühren + Säumniszuschlag) rechnen.
Die Gemeinde Baindt bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre 
fälligen Beträge über das Lastschrifteinzugsverfahren ab-
buchen zu lassen.
Die Vorteile dieses Verfahrens sind:
� Zum Fälligkeitstermin wird automatisch der richtige 

Betrag von Ihrem Konto abgebucht
� Sie  versäumen keinen Zahlungstermin und ersparen 

sich dadurch zusätzliche  Mahngebühren und Säum-
niszuschläge 

� Sie brauchen keine Überweisung mehr auszufüllen und 
sparen sich den Weg  zur Bank/Post

� Der papierlose Zahlungsverkehr ist nicht nur bequem 
und zeitgemäß, sondern auch umweltschonend

Die Einzugsermächtigung kann  jederzeit  widerrufen werden.

Spendenaufruf
Kleidersammlung für die Kleiderbörse des Asylhelfer-
kreises
Wir benötigen Sommerware für junge Männer ab Gr. 176, 
S, M, bis max. L:
Sport- und Freizeitbekleidung, Sport- und Freizeitschuhe, 
auch Haus- und Freizeitschlappen, Jeans, lange und kurze 
Hosen, Badehosen, T-Shirts, Jacken, Umhängetaschen.
Warenabgabe während der Öffnungszeiten zweiwö-
chentlich ab Dienstag den 7. Juni von 15-17 Uhr 
Wohnhaus Fischer - Marsweiler Str. 2/1
Vielen Dank 
Das Kleiderteam

Neues aus dem Helferkreis 
�Arbeitsvermittlung�
Zurzeit sind unsere Asylbewerber mit den mehrmals in der 
Woche statt�ndenden Sprachkursen beschäftigt, die vom 
Landratsamt organisiert werden.
Wir suchen nun Möglichkeiten, die jungen Männer nach 
Beendigung dieser Kurse, zu beschäftigen. Daher unse-
re Bitte:
1. Welche Firmen, Handwerksbetriebe, Gaststätten, 

Putz�rmen, Supermärkte o.˜. können Hilfe gebrau-
chen? Möglich sind hier im Augenblick vor allem 
Praktikas und ungelernte Tätigkeiten.

2. Welche gemeinnützigen Einrichtungen können Hilfe 
brauchen? Hier dürfen die jungen Männer 100 Stun-
den im Monat eingesetzt werden.

Sowohl Voll- als auch Teilzeitbeschäftigungen sind möglich.
Beispiele für bisherige Tätigkeiten der jungen Männer sind:
-  Arbeit in Geschäften aller Art, Arbeit auf dem Bau und 

auf Bauernhöfen, Arbeit als
 Fliesenleger, Maler, Schweißer, Schneider, Metzger, Au-
toelektriker ��
Sinnvoll ist sicher, wenn die Arbeitsstätte nicht zu weit vom 
Wohnort entfernt ist. Allerdings ist heute vieles mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln erreichbar. 
Hinzugefügt werden muss, dass es einige Jungs gibt, die 
alles arbeiten würden, Hauptsache sie haben eine Beschäf-
tigung und verdienen sich etwas dazu.

Asylbewerberbetreuung
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Angemeldet werden können auch Kinder, die im Sep-
tember neu eingeschult werden.
Die Anmeldung zur Ferienbetreuung ist nur wochenweise 
möglich. Sie haben zudem die Wahl, ob Ihre Kinder halb-
tags oder ganztags betreut werden sollen. Schließlich wird 
ein Mittagessen angeboten, das jedoch nicht verp�ichtend 
im Rahmen der Ferienbetreuung eingenommen werden 
muss.
Für die Angebote entstehen folgende Kosten für 5 Tage:
� Elternbeitrag pro Kind und Woche 
 bei ganztägiger Betreuung  50 Euro
� Elternbeitrag pro Kind und Woche 
 bei halbtägiger Betreuung  35 Euro
� Zusätzlich für Mittagessen pro Woche 
 (nur wochenweise buchbar)  17,50 Euro
Ihre Anmeldungen für die Ferienbetreuung werden telefo-
nisch unter 0751/4000-0 (Frau Steinmayer/Frau Rundel) 
oder persönlich im Einwohnermeldeamt des Rathauses 
Baienfurt entgegengenommen. 
Oder per E-Mail an susanne.riedter@baienfurt.de

Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg 
Mein Kind macht Abi � Elternseminar im BiZ
Der Übergang vom Abitur in Studium oder Ausbildung ist 
nicht nur für die Abiturienten, sondern auch für die Eltern 
eine schwierige Zeit.
Von �Das muss er/sie selbst entscheiden� bis �Ich mache 
ihm/ihr jeden Tag Vorschläge� reicht die Bandbreite der 
elterlichen Unterstützung. 
Das Elternseminar bietet Anregungen, das Thema Berufs- 
und Studienwahl mit Studienberaterinnen der Agentur für 
Arbeit zu re�ektieren und Hilfsangebote und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten kennenzulernen.
Termin: Dienstag, 28.06.2016 von 17.00 bis 19.00 Uhr
Ort: Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit 
Ravensburg, Schützenstraße 69
Moderation: Roswitha Lauinger und Bettina Bruderreck
Die Teilnahme ist kostenlos. Aufgrund der begrenzten Teil-
nehmerzahl ist eine Anmeldung bis 27. Juni unter Tel.: 
0751/805222 erforderlich.

DRK
Jetzt helfen!
DRK-Blutspendedienst bedankt sich mit praktischem 
Fahrradreparaturset
Durch die Maifeiertage und das Wetter in den letzten Wo-
chen sind die Blutvorräte in Baden-Württemberg und Hes-
sen deutlich zurückgegangen. Die Fußball-EM lockt dazu 
noch in den nächsten Tagen viele zum Public Viewing und 
zum Feiern. Der DRK-Blutspendedienst bittet daher drin-
gend um eine Blutspende am 
Mittwoch, dem 22.06.2016 
von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr     
Sporthalle 3/Beim Hallenbad, Brechenmacher Straße 21
88250 WEINGARTEN
Bitte Personalausweis zur Blutspende mitbringen.
Für jede lebensrettende Blutspende bedankt sich der 
DRK-Blutspendedienst mit einem praktischen Fahrradre-
paraturset (Aktionszeitraum 13.-24. Juni 2016). So sind die 
Lebensretter für die neue Fahrradsaison, egal ob bei einer 
Tour am Wochenende, auf dem Weg zum Public Viewing 
oder unterwegs zum Arbeitsplatz, gerüstet.
�Wir freuen uns sehr, wenn Sie auch Freunde, Verwand-
te und Bekannte mitbringen. Teilen Sie mit anderen das 
gute Gefühl, bis zu drei Mitmenschen mit Ihrer Blutspen-
de lebensrettend helfen zu können.�, appelliert Stefanie 
Fritzsche, Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes Ba-
den-Württemberg-Hessen.

Jede Spende zählt. Blut spenden kann jeder von 18 bis 
zur Vollendung des 73. Lebensjahres, Erstspender dürfen 
jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende 
gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztli-
che Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur 
wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und an-
schließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit 
einplanen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben retten kann. 
Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.
Alternative Blutspendetermine und weitere Informatio-
nen zur Blutspende sind unter der gebührenfreien Hotline 
0800-1194911 und im Internet unter www.blutspende.de 
erhältlich.

Landratsamt Ravensburg 
Selbsthilfewegweiser für den Landkreis 
Ravensburg neu aufgelegt
Eine neue und aktualisierte Au�age des Selbsthilfeweg-
weisers für den Landkreis Ravensburg ist ab sofort im 
Landratsamt erhältlich. Die Broschüre enthält alle aktiven 
Selbsthilfegruppen im Landkreis Ravensburg sowie die 
Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner.
Herausgeber des neuen Wegweisers ist das Selbsthilfe-
netzwerk im Landkreis Ravensburg e.V., ein Dachverband 
der Selbsthilfegruppen. Der gemeinnützige Verein wurde 
im November 2009 gegründet. Das Netzwerk ermöglicht 
es den zahlreichen Gruppen im Kreis, gemeinsame Ziel-
vorstellungen zu entwickeln und Ihre Interessen gemein-
sam zu vertreten. 
Weitere Informationen unter www.selbsthilfe-rv.de oder 
über die Kontaktstelle für Selbsthilfe und Bürgerschaftli-
ches Engagement im Landratsamt Ravensburg, Ansprech-
partnerin Lilia Ließ, Telefon 0751/853119, kontaktstel-
le-selbsthilfe@landkreis-ravensburg.de.

Solar, so la-la?
Solarthermische Anlagen: 
Vertrauen ist gut, 
Solarwärme-Check ist besser
Solarthermische Anlagen gewin-

nen Wärme aus Sonnenlicht � ohne Brennstoff und ohne 
Emissionen. Die Aussicht auf niedrige Heizkosten und eine 
großzügige öffentliche Förderung macht die Technik auch 
für Privathauthalte attraktiv. Allerdings können Laien häu�g 
nur schwer beurteilen, ob die installierte Anlage auch die 
versprochene Einsparung bringt. Dabei hilft ab sofort der 
Solarwärme-Check der Energieberatung der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg. 
Eigentlich eine Win-Win-Situation für Verbraucher und Kli-
ma: Ohne teuren Brennstoff und ohne schädliche Emissi-
onen liefert eine solarthermische Anlage Wärme. Leider 
geht die Rechnung in der Praxis oft nicht auf, wie Michael 
Maucher, Experte bei der Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg und der Energieagentur 
Ravensburg, erklärt: �Im Echtbetrieb sparen die Anlagen 
oft viel weniger ein als erhofft. Die Heizkosten sinken so-
mit ebenfalls weniger stark, und es dauert länger, bis die 
Investition sich rechnet. In extremen Fällen benötigt das 
Gesamtsystem sogar mehr Brennstoff, als es ohne solart-
hermische Anlage der Fall wäre.� 
Der Besitzer der Anlage merkt davon im Zweifelsfall erst 
einmal nichts � eher wird der hohe Verbrauch fälschlicher-
weise mit der Witterung oder den eigenen Heizgewohn-
heiten erklärt. Auch der erwünschte Effekt für den Klima-
schutz bleibt dann auf der Strecke, und damit letztlich die 
Grundlage für die großzügige öffentliche Förderung solart-
hermischer Anlagen. 
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Die gute Nachricht: Abhilfe ist möglich, und diese muss 
nicht einmal besonders teuer sein. �Oft stimmt die Kom-
munikation zwischen Solaranlage und Heizkessel nicht� 
erklärt Maucher, �Dann heizt vielleicht der Kessel den Spei-
cher genau dann mit teurem Heizöl auf, wenn gerade ge-
nug Wärme aus der Solaranlage verfügbar wäre. Oder die 
Leitungsdämmung im Außenbereich ist nicht witterungs- 
und UV-beständig. Beides kann man meistens einfach 
beheben.� 
Bevor die Anlage jedoch auf Vordermann gebracht werden 
kann, muss erst einmal geklärt werden, wie leistungsfähig 
sie in der Praxis ist. Das können Besitzer solarthermischer 
Anlagen mit dem Solarwärme-Check der Energieberatung 
der Verbraucherzentrale heraus�nden. Ein unabhängiger 
Energieberater überprüft bei einem Vor-Ort-Termin zentra-
le Komponenten der Anlage und schließt Messgeräte für 
die Aufzeichnung wichtiger Systemtemperaturen an. Diese 
Messdaten werden bei einem zweiten Termin nach einigen 
Tagen � davon mindestens einem Sonnentag � ausgele-
sen. Der Berater führt alle Daten zusammen, interpretiert 
die Messergebnisse und analysiert, wie die Ef�zienz der 
Anlage verbessert werden kann. Verbraucher erhalten, 
spätestens vier Wochen nach dem zweiten Ortstermin, 
nach den Messungen einen schriftlichen Bericht mit der 
Gesamteinschätzung der Anlage und den Empfehlungen 
des Energieberaters per Post. 
Der Solarwärme-Check ist ein Angebot für alle privaten 
Verbraucher, die eine solarthermische Anlage zur Warm-
wasserbereitung und/oder Heizungsunterstützung besit-
zen. Termine für den Solarwärme-Check können ab sofort 
unter der kostenlosen Nummer 0800�809802400 oder 
direkt bei der Energieagentur Ravensburg unter 0751�
7647070 gebucht werden. Die Kostenbeteiligung beträgt 
40 Euro, für einkommensschwache Haushalte mit entspre-
chendem Nachweis ist der Solarwärme-Check kostenlos. 
Der Solarwärme-Check wird gefördert vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie. Mehr Informationen unter 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de.

Gedanken zum Patrozinium
Nimm jeden Tag als eine Gabe an! Vergiss nicht: Jeder 
Tag wird dir gereicht wie eine Ewigkeit, um glücklich 
zu sein. (Phil Bosmans)

Samstag, 18. Juni - 
14.00 Uhr Trauung Angelika Burger und Arthur Federau
18.30 Uhr  Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung 

(�  Veronika und Johannes Heik, Appolonia und 
Ignaz Malsam, Fam. Ziesmann, Fam. Stauder, 
Willi Lang, Markus Kaplan, Siegfried Steiner)

Sonntag, 19. Juni - 12. Sonntag im Jah-
reskreis - 
Kirchenpatrozinium
�P�f�ger Sonntag�
10.00 Uhr  Eucharistiefeier (� Franz Roth, 

Erwin Dreher, Rosa Wagner, An-
na-Maria, Otto und Nikolaus Wagner,  Zita, Emi-
lie und Viktor Markin)

11.15 Uhr  Tauffeier für Paul Benedikt Kreutle, Elias Malsam 
und Lilly Romer

19.00 Uhr  Kirchenkonzert  -   �Franziskus ... sein Weg 
zu Jesus�

  Eine musikalische Reise mit dem Kirchenchor, 
Solisten und Band.

 Lektorendienst: Gruppe IV
 Kommunionhelferdienst: Gruppe IV
  Die Kollekte ist an diesem Wochenende für 

die �Neue Orgel� bestimmt.

Montag, 20. Juni -
 Kein Gottesdienst!

Dienstag, 21. Juni - 
  7.50 Uhr �Schülergottesdienst� Klasse 3 und 4
 
Mittwoch, 22. Juni - 
19.00 Uhr  Hl. Messe in der Kapelle in Sulpach (� Martha 

und Josef Haug, Rosalia Bacher)
  
Donnerstag, 23. Juni -
18.00 Uhr Rosenkranzgebet 
18.30 Uhr  Eucharistiefeier (� Ida und Georg Selensky mit 

Ang.)

Freitag 24. Juni - 
14.00 Uhr  Gottesdienst mit dem Kindergarten Sonne-

Mond-Sterne im Kindergarten.
 Bei schlechter Witterung in der Pfarrkirche!

Samstag, 25. Juni - 
18.30 Uhr  Eucharistiefeier (�  Hugo Futterer sen., Silvia 

Snoek, Christina und Wendelin Hatzenbüller mit 
Ang., Ludmilla, Alexander und Nikolaus Linkov, 
Maria und Donatus Kaplan, Maria Kaplan, Mag-

Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist Baindt
Kath. Pfarramt • 88255 Baindt • Thumbstraße 55

18.06. - 
26.06.2016

Sonn- und Feiertagsgottesdienste in der Seelsorge-
einheit Baienfurt-Baindt
Samstag 18. Juni 
18.30 Uhr Baindt Wort-Gottes-Feier 
  mit Kommunionausteilung 
18.30 Uhr  Baienfurt Eucharistiefeier
Sonntag 19. Juni 
10.00 Uhr Baindt Eucharistiefeier 
  zum Kirchenpatrozinium 
10.00 Uhr Baienfurt  Tauferneuerungs-Gottes-

dienst der Seelsorgeeinheit 
Baienfurt-Baindt
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dalena und Klemens Braunagel mit Ang., Dora 
Stephan, Josef Stephan, Veronika und Matthäus 
Stephan, Elisabeth Gessler, Johannes Knitz)

Sonntag, 26. Juni - 13. Sonntag im Jahreskreis
   9.30 Uhr  Eucharistiefeier auf dem Festplatz anlässlich 

des Dorffestes (�  Luise und Johannes Schuler, 
Maria Jaudas, Agathe Leser, Albert Konzett)

 In der Pfarrkirche ist kein Gottesdienst!
 Lektorendienst: Gruppe V
 Kommunionhelferdienst: Gruppe V

Achtung: Neuer Miniplan ist da!
In der Sakristei liegen die neuen Miniplä-
ne (bis 14. August bereit). Im Vorabend-
gottesdienst am Samstag, 16. Juli �ndet 
die Aufnahme der neuen Minis (Minis-
tranten der 4. Klasse) statt. Als kleines 
Dankeschön für euren Dienst, bevor ihr 

nach den Ferien in eine andere Schule wechselt, wollen wir 
anschließend noch Pizza-Essen gehen. Bitte haltet, wenn 
möglich, den Abend frei.

KGR in der Schule für Blinde und Sehbehinderte
Der KGR besuchte die Blindenschule, um sich über das 
Leben und Arbeiten in der Einrichtung zu informieren.
Direktor Hans Sturm führte durch verschiedene Bereiche, 
darunter Tagesgruppe, Kindergarten, Klassenzimmer und 
Fachräume. Es gab ausführliche Informationen zur Entste-
hung der Einrichtung, die ihren Ursprung den Franziska-
nerinnen von Heiligenbronn verdankt, deren besonderes 
Anliegen es war, eine Einrichtung für Kinder mit Sehschädi-
gung und weiteren Einschränkungen zu schaffen. Aus einer 
kleinen Einrichtung mit Kindergarten und einer Schulklasse 
hat sich einer der größten Arbeitgeber Baindts mit ca. 160 
Mitarbeitern, ca. 85 Schülern und etwa 20 Bewohnern des 
Erwachsenenbereichs entwickelt.
Ein Film zeigte Ausschnitte aus dem Unterrichtsalltag, wie 
die Schüler nach ihren Möglichkeiten gefördert und auf das 
Leben im Alltag bzw. nach der Schule vorbereitet werden.
Zur Selbsterfahrung gab es in einem Klassenzimmer ver-
schiedene Stationen, wie z.B. sich mit Hilfe eines Blin-
denstocks zu orientieren oder ein Bildschirmlesegerät zur 
Vergrößerung von Texten zu nutzen.
Erstaunlich, welche Vielfalt es an technischen Hilfsmitteln 
gibt, die sehgeschädigte Menschen bei der Bewältigung 
alltäglicher Handlungsabläufe  unterstützen und so die 
Teilhabe an einem möglichst selbständigen Leben eröff-
nen. So können auch schwerbehinderte, nichtsprechende 
Menschen mit deren Unterstützung mit anderen Menschen 
in Kontakt treten und mit ihnen kommunizieren.
Beim Besuch der Hauskapelle erläuterte Herr Sturm, dass 
die Gestaltung dieses sakralen Raumes speziell auf die Be-
dürfnisse Sehgeschädigter abgestimmt wurde. Ein Wandre-
lief mit biblischen Szenen ermöglicht, die einzelnen Darstel-

Sprechzeiten Pfarrer Bernhard Staudacher
Thumbstraße 55
Nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 912623)
E-Mail-Adresse: bernhard-staudacher@gmx.de

Sprechzeiten Gemeindereferentin Silvia Lehmann, 
Nelkenstraße 1: 
Nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 943630). Das Büro 
der Gemeindereferentin be�ndet sich in Baienfurt, Kirch-
straße 8 im Pfarrhaus. (Tel. 0751 / 5576199). Fax über 
das Kath. Pfarramt Baienfurt (Fax 0751 / 58812) oder 
über das Kath.  Pfarramt Baindt (Fax 7452). 
E-Mail-Adresse: Silvia.Lehmann@drs.de   

Gemeindehaus St. Martin / Bischof-Sproll-Saal: 
Information zur Belegung des Gemeindehauses 
 (Bischof-Sproll-Saal groß und / oder klein und Konfe-
renzzimmer sowie Foyer) erhalten Sie bei Frau Gudrun 
Moosherr (Tel. 07502 - 911666; E-Mail: gudrun.moosherr 
@gmail.com.

Katholische Kirchenp�ege Baindt:
Frau Lucy Schellhorn (Kirchenp�egerin)
Bankverbindung: 
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN DE 4365 0501 1000 7940 0985 
BIC SOLADES1RVB

Kath. Pfarramt Mariä Himmelfahrt
Kirchstraße 8, 88255 Baienfurt
Telefon 0751 - 43633
Telefax 0751 - 58812
E-Mail-Adresse: kathpfarramt.baienfurt@drs.de

Kath. Pfarramt St. Johannes Baptist
Frau Gudrun Dettling

Dienstag 16 - 18 Uhr
Donnerstag  9 - 11 Uhr

Telefon 07502 - 1349
Telefax 07502 - 7452
E-Mail-Adressen:
StJohannesBaptist.Baindt@t-online.de
bernhard-staudacher@gmx.de
www.katholisch-baienfurt-baindt.de

Sprechzeiten Gemeindereferentin Regina Willmes, 
Gartenstraße 23: 
Nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 0751 / 56969624). 
- Das Büro der Gemeindereferentin be�ndet sich in Bai-
enfurt, Kirchstraße 8 im Pfarrhaus. Fax über das Kath. 
Pfarramt Baienfurt (Fax 0751 / 58812). E-Mail-Adresse: 
GR.Regina.Willmes@gmx.de  

Samstag, 18.30 Uhr 
Oliver Heilig, Lena Reck, Raphael Reck, Maximilian 
Schmid

Sonntag (Weihrauch), 10.00 Uhr  
Hannah Beihl, Lorena Bürck, Alexander Haug, Johannes 
Haug, Nadine Haug, Carmen Kamps, Diana Leonhard, 
Frida Rapp, Zita Rapp, Stef� Schad 

Dienstag,   7.50 Uhr 
�Schülergottesdienst� Klasse 3 + 4

Mittwoch, 19.00 Uhr
�Sulpacher Ministranten�

Ministrantendienst
18.06. - 21.06.2016
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lungen zu ertasten und so deren Inhalt mit den Händen zu 
sehen, zu begreifen. Die Hauskapelle wird von Seiten der 
Kirchengemeinde während der Winterzeit für die Feier der 
Werktaggottesdienste genutzt, in der Cafeteria �ndet dann 
auch das Hausfrauenfrühstück statt. So können sich Be-
wohner der Einrichtung und Gemeindemitglieder im Alltag 
barrierefrei begegnen. Sowohl die Schule für Blinde und 
Sehbehinderte als auch der KGR emp�nden ihr Miteinan-
der als gelungen.
Zum Abschluss wurden kleine Köstlichkeiten serviert, die 
die Schüler der Berufsschulstufe im Rahmen des Haus-
wirtschaftsunterrichts hergestellt hatten.
Der Dank des KGR für die Verp�egung wurde auf einem 
Kommunikationshilfsmittel gespeichert und den Schülern 
am nächsten Morgen in Form einer persönlichen Nachricht 
überbracht.

Achtung Papparazies unterwegs!
Am Samstag, 18. Juni treffen sich um 
10.00 Uhr alle Minis (gerne mit Freunden 
und Geschwistern) an der Villa zu einer 
spannenden Bilderjagd durch Baindt. 
Wer hat: Bitte Handy oder Foto mitbringen!

Franziskus ... sein Weg zu Jesus
Herzliche Einladung zum Kirchenkonzert 
des Kirchenchores am Sonntag, 19. Juni 
um 19:00 Uhr hier in der Kirche. �Franzis-
kus ... sein Weg zu Jesus� erzählt die Ge-
schichte von Franz von Assisi wie er als 

Sohn eines reichen Tuchhändler in die Welt der Bettler und 
der Armen wechselte und den Glauben an Gott gefunden 
hatte. Unser Kirchenchor mit Solisten und Instrumentalis-
ten wird das Leben von Franziskus musikalisch erzählen. 
Dieses Konzert ist zugleich dem 25-jährigen Bestehen der 
�Franziskus-Stiftung Heiligenbronn� gewidmet. Der Eintritt 
ist frei � über Spenden würden wir uns freuen.

Bi-Ba-Butzemann für Kinder von 0 - 3 Jahren
Wir treffen uns am Donnerstag, 23. Juni von 9.30 Uhr - 
11.30 Uhr im Bischof-Sproll-Saal zum großen Frühstück. 

Kirchengemeinderat
Unsere nächste Sitzung ist am Donnerstag, 23. Juni um 
20.00 Uhr im Bischof-Sproll-Saal.

CD - Erstkommunion 2016
Es sind noch immer 4 CD�s von der Erstkommunion da, 
die im Pfarramt auf Abholung warten. Gerne können Sie zu 
den Öffnungszeiten im Pfarramt vorbeikommen.
Vielen Dank!

KJG
EM-Übertragung:
Auch dieses Jahr überträgt die KJG wie-
der die Spiele der deutschen National-
mannschaft an der Villa Kunterbunt auf 
der Leinwand. Zum letzten Vorrundenspiel 
gegen Nordirland am 21. Juni ist die Villa 

ab 17:30 Uhr geöffnet.

Für Essen und Getränke ist wie immer bestens gesorgt.
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen!�

Sommerzeltlager:
Für unser diesjähriges Sommerzeltlager in Zußdorf sind 
nur noch wenige Plätze verfügbar. 
Wer sein Kind noch anmelden will, sollte dies unbedingt 
noch diese oder nächste Woche tun.
Außerdem gibt es dieses Jahr auch ein besonderes Ange-
bot für Familien mit mehreren Kindern.
Für das erste angemeldete Kind beträgt der Preis noch die 
normalen 135 �. Für jedes weitere angemeldete Kind kostet 
das Zeltlager dann nur noch jeweils 70 �.
Also noch schnell anmelden.
Weitere Informationen und Anmeldeformulare gibt es bei 
Benjamin Maucher: 
E-Mail: benjamin-maucher@web.de
Handy: 01606905850
Eure Teamer freuen sich schon auf viele Anmeldungen.

Frauenbund
Rückblick, 
Gewerbeschau
Wir bedanken uns herzlich 
bei allen Bäckerinnen für 
die Kuchenspenden. Es 

sind enorm viele, super schöne Torten und Kuchen gelie-
fert worden. Auf dieses gemeinsame Werk dürfen wir alle 
stolz sein! Die große Zahl der Spenderinnen aus allen Ver-
einen zeigten  sich mit uns solidarisch!
Die Kuchen gingen weg �wie warme Semmeln�. Am Sonn-
tag ab ca. 16.30 Uhr war nicht ein Stück mehr da.
Vielen Dank nochmals an alle, vor allem  an alle Frauen 
und Männer, die mitgeholfen haben. Ohne diese vielen 
Helferinnen und Helfer  wäre so ein großes Fest nicht zu 
bewerkstelligen!
Ihr Frauenbund Baienfurt, Landfrauen Baindt, Kirchenchöre 
aus Baindt und Baienfurt.

Wochenspruch:
Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz 
Christi erfüllen.
Gal 6,2

Sonntag, 19. Juni
  9.30 Uhr Gottesdienst in Baienfurt + Kiki + Taufe
10.45 Uhr Gottesdienst in Baindt + Taufe
Montag, 20. Juni
  8.30 Uhr Kreativer Montag Dietrich-Bonhoeffer-Saal Bdt
20.00 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus
Mittwoch, 22. Juni
  9.30 Uhr Krabbelgruppe �Sonnenschein� Gem.-H. Bft
Freitag, 24. Juni
  9.30 Uhr Krabbelgruppe �Rasselbande� Gem.-H. Bft

 

˜nderung: Firmgottesdienst 2016 in Baienfurt: 
Die Firmung mit Weihbischof Renz wurde auf Sonn-
tag, 6. November um 14.00 Uhr in der Katholischen 
Kirche Mariä Himmelfahrt in Baienfurt verlegt. 

Evangelische 
Kirchengemeinde
Baienfurt-Baindt

Pfarrer E. Seyboldt, 
Tel. (0751) 43656, Fax (0751) 43941, 

E-Mail: baienfurt@evkirche-rv.de
Internet:  

www.evangelisch-Baienfurt-Baindt.de
Pfarrbüro: Öschweg 32, Baienfurt, 

Tel. (0751) 43656
(Dienstag u. Donnerstag, 9.00 - 11.00 Uhr)
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Sonntag, 26. Juni
  9.30 Uhr Gottesdienst Baienfurt * Kiki
11.00 Uhr Gottesdienst im P�egeheim Baienfurt
19.00 Uhr TaizØgebet

Haushaltsplan 2016
Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 liegt vom 20.06. bis 
01.07.2016 im Verwaltungszentrum bei der Kirchenp�ege 
zur Einsicht aus.

Liebe Jugendliche im 7. Schuljahr, liebe Eltern,
alle evangelischen Jugendlichen, die ab September die 
8. Klasse besuchen, können für den Kon�rmandenunter-
richt angemeldet werden. Der Unterricht wird von Sept. 
bis Mai des folgenden Jahres immer Mittwochnachmittag 
statt�nden.
Diese Anmeldung �ndet am Dienstag, 12. Juli, um 19.30 
Uhr, im Gemeindehaus Baienfurt, Öschweg 30 statt. Bitte 
Taufdatum mitbringen. 

Vereinsratssitzung vom 6. Juni 2016
Am 6. Juni 2016 fand die vierte Vereinsratssitzung im Jahr 
2016 statt. Die Vorstandsmitglieder und Abteilungsleiter 
haben sich mit folgender Agenda beschäftigt.

1.  Kassenbericht
2.  Beitragseinzug
3.  Infoveranstaltung Ehrenkodex
4.  Vereinstag 2016
5.  Anwerben neuer Funktionäre, Stellenbeschreibungen
6.  Fortbildungsmaßnahmen für Vorstände
7.  SVB-Agenda 2020
8.  Verschiedenes
Im Mittelpunkt stand TOP 3 Planung Vereinstag. Es wur-
de beschlossen den Vereinstag 2016 am 13. November 
durchzuführen.
Mit dem Vereinstag will sich der SV Baindt präsentieren 
und sein umfangreiches Sport- und Freizeitangebot für 
Jung und Alt der Öffentlichkeit vorstellen. Der Vereinsrat 
lädt alle Mitglieder des SV Baindt ein an diesem Projekt 
mitzuwirken. Benötigt werden weitere Ideen und Vorschlä-
ge zur Gestaltung des Vereinstages sowie aktive Mithilfe 
bei der Umsetzung. Ansprechpartner ist der Vorsitzende 
Wolfgang Schneider (eMail: vorsitzender@svbaindt.de, Te-
lefon 0751/43301).
Unter TOP 7 regte der Vorsitzende Wolfgang Schneider 
ein Projekt unter dem Namen �SVB-Agenda 2020� an, in 
dem alle organisatorischen Maßnahmen, welche den SV 
Baindt zukunftsfähig machen, zu bündeln. Dieses Projekt 
soll es allen Mitgliedern ermöglichen aktiv die Zukunft des 
SV Baindt mitzugestalten.
Wolfgang Schneider, Vorsitzender SV Baindt 1959 e. V.

Jugendfußball: Ergebnisse
E2-Junioren: SV Baindt - SV Vogt  6:6
Gegen Vogt wollten wir mit 4 Abwehrspielern 
aus einer sicheren Abwehr heraus das Spiel 
gestalten, stattdessen liefen wir in der ers-
ten Halbzeit oftmals konzeptlos durch den 

Strafraum und ermöglichten den Gegnern immer wieder 
Einschussmöglichkeiten. Nur der hervorragenden Leistung 
unserer erstmals in dieser Saison wieder zwischen den 
Pfosten stehenden Torspielerin Tabea war es zu verdanken, 
dass wir in der ersten Halbzeit nur 4 Gegentore bekamen. 
Lediglich Lukas konnte mit einem herrlichen Schuss den 
bis dahin einzigen Treffer für uns markieren. Nach der Pau-
se stellten wir um auf drei Verteidiger und drei Stürmer und 
obwohl wir zunächst noch einen weiteren Treffer hinnehmen 
mussten, schlugen dann Dorian dreimal und Jonas zweimal 
zu und brachten uns gar in Führung, die wir leider in den 
Schlussminuten wieder hergeben mussten. 
Es spielten: Tabea Lins (T), Lorena Bürk, Leon Bogenrieder, 
Jonas Kutter, Dorian Nitschke, Louis Escher, Julian Escher, 
Lukas Frickel, Leonie Heisele, Laura Kurz
 
E1-Junioren: SV Baindt - SV Vogt  20:1
D3-Junioren: SGM Baindt/Baienfurt - 
TSV Eschach II  verlegt
D2-Junioren: SGM Baindt/Baienfurt -
SV Schmalegg I  1:4
D1-Junioren: SV Bergatreute - SGM Baindt/Baienfurt  2:2
C2-Junioren: SGM Waldburg/Ankenreute - 
SGM Baienfurt/Baindt  5:3
C1-Junioren: SGM Baienfurt/Baindt - 
SGM Langenargen/Eriskirch  5:0
Am 6. Spieltag hatten wir die SGM Langenargen/Eriskirch 
zu Gast und zugleich einen Gegner der auch im Abstiegs-
kampf steckt. Wir wussten, dass wir heute 3 Punkte holen 
mussten und somit stimmte auch die Einstellung. Wir be-
gannen gut und kontrollierten das Spiel doch konnten wir, 
wie so oft, unsere zahlreichen Torchancen nicht nutzen. 

Vereinsnachrichten

Kreativ-Tage im Dietrich-Bonhoeffer-Saal in Baindt, 
Dorfplatz 2/1
Anmeldungen bitte immer bis spätestens 4 Tage vor 
dem ausgeschriebenen Termin, bei einer der folgen-
den Adressen: 

Helga Kaminski Petra Neumann-Sprink Ursula Thoma
Tel. 07502-4103 Tel. 0751-52501 Tel. 0751-59316
b.h.kaminski@gmx.de p.neumann.sprink@gmx.de

Wir beginnen � wenn nichts anderes angegeben ist � um 
8.30 Uhr, Ende gegen 11.30 Uhr.
Der Unkostenbeitrag beträgt in der Regel � 5,50; Mate-
rial nach Verbrauch.

Mo, 20.06.16
R. Wirsing: Gartenstäbe mit Tonelementen
Mo, 27.06.16
I. Weglehner: �Sommerwiese� - Ölpastell
Mo, 04.07.16
L. Gerster: Malen mit Ölkreide�
Mo, 11.07.16
A. Woblick: Romantische Portraits in Sabines Garten
Mo, 18.07.16
E. Duelli: �Die Farbe ROT - umgesetzt in Gouache
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Doch dann in der Mitte der ersten Halbzeit war es Samet, 
der mit einem starken Schuss in die linke obere Ecke uns 
in Führung brachte. Bis zur Pause blieb es bei diesem 
Spielstand, obwohl wir bis dahin bestimmt 3 oder sogar 4 
Tore mehr hätten schießen müssen. Für die zweite Halbzeit 
nahmen wir uns vor, gleich ein Tor nachzulegen und so war 
es auch. Kurz nach dem Wiederanp�ff war es Jannik der 
das 2:0 schoss. Danach erspielten wir uns weitere Mög-
lichkeiten, die wir dann zum 5:0 Endstand nutzen konnten.
Es spielten: Justin Koch, Maximilian Wösle, Fabian Ste-
inhauser, Kai Kostka, Robin Blattner, Dennis Schimanow-
sky, Kevin Lang, Conner Odenbach, Christian Bartha, Erik 
Pruch, Jannik Widerspann, Samet Agca, Daniel Felde und 
Niklas Späth (Spielbericht: Niklas Späth).

B2-Junioren: TSB Ravensburg I - 
SGM Baienfurt/Baindt  4:1
B1-Junioren: SGM Baienfurt/Baindt - SV Kressbronn  2:0
A-Junioren: 
TSV Meckenbeuren - SGM Baindt/Baienfurt  0:6 
(Nachholspiel vom 28.05.) 
A-Junioren: SGM Baindt/Baienfurt - 
SGM Ratzenried/Eglofs  1:1
E-Juniorinnen: SGM Blitzenr./Fronh./Baindt - 
TSB Ravensburg II  abgesagt
D-Juniorinnen: SV Kressbronn - 
SGM Blitzenr./Fronh./Baindt  6:0
Eine klasse Defensivleistung unserer D-Mädels gab es in 
Halbzeit I in Kressbronn zu sehen. Das Team um Spielfüh-
rerin Tracy Lehmann machte es den großen Mädels vom 
Bodensee nicht einfach und hielt bis zum Seitenwechsel ein 
0:0. Die Kressbronner Mädels ließen allerdings im zweiten 
Spielabschitt nicht nach und bei unseren Mädels gingen 
dann letztlich die Kräfte zu Ende. In den letzten 10 Minuten 
setzte es dann gleich 4 Gegentreffer. Somit stand letztlich 
eine klare Niederlage zu Buche, in der unsere Mädels eben 
nur 50 Minuten gegenhalten konnten.
Es spielten: Anna, Leonie, Tracy, Carina, Heidi, Lara H., 
Magdalena, Ida, Mariella, Vanessa und Marie.

C1-Juniorinnen: 
FC Scheidegg - SGM Blitzenr./Fronh./Baindt  2:5
Einen nie gefährdeten Sieg errang unsere C1 gegen den 
Tabellenvorletzten aus Scheidegg. Von Anfang an spielten 
wir auf dem für uns ungewohnten und durch das nasse 
Wetter sehr schnellen Kunstrasenplatz fast ausschließlich 
Kurzpässe und ließen den extrem defensiv eingestellten 
Gegner kaum aus der eigenen Hälfte. In der 9. Minute wur-
de unser Spiel belohnt und wir gingen durch Franzi in Füh-
rung. Zoe legte 3 Minuten später per direkt verwandeltem 
Eckball nach und schlug kurz vor der Pause ein weiteres 
Mal zu. Nach der Pause stellten wir etwas um, was den 
Gegnerinnen allerdings zwei Tore ermöglichte, doch nach 
10 Minuten drehten wir das Spiel wieder und stellten mit 
einem tollen Fernschuss von Theresa, nach geschickter 
Ablage der umtriebigen Julia Z., und dem 3. Tor der über-
ragenden Zoe, den alten Abstand wieder her.
Es spielten: Tabea Boehme, Helena Esseln, Theresa Es-
seln, Zoe Gornik, Annika Jäggle, Julia Klein, Leni Kose (T), 
Livia Lupberger, Lisa Marek, Ulrika Metzler, Franziska Va-
lentin, Madeline Veser, Julia Zembrod.
 
B-Juniorinnen: SV Baindt - SC Blönried  0:6
B-Juniorinnen: SV Haslach - SV Baindt  3:2

Jugendfußball: Vorschau
Freitag, 17. Juni 2016

E2-Junioren: SV Weissenau - SV Baindt  17.15 Uhr
E1-Junioren: SV Weissenau - SV Baindt  18.30 Uhr
C1-Juniorinnen: SV Deuchelried - 
SGM Blitzenr./Fronh./Baindt  18.30 Uhr
Samstag, 18. Juni 2016 
D3-Junioren: SGM Blitzenr./Ebenw./Fleischw./Fronh. II - 
SGM Baindt/Baienfurt 14.15 Uhr
D2-Junioren: FC Friedrichshafen I - SGM Baindt/Baien-
furt  14.15 Uhr
D1-Junioren: SGM Baindt/Baienfurt - VfL Brochenzell  
15.30 Uhr
C2-Junioren: SGM Baienfurt/Baindt - TSV Meckenbeu-
ren  15.30 Uhr 
C1-Junioren: SGM Waldburg/Ankenreute - SGM Baienfurt/
Baindt  16.30 Uhr
A-Junioren: SG Aulendorf - 
SGM Baindt/Baienfurt  17.00 Uhr
E-Juniorinnen: SV Bergatreute - SGM Blitzenr./Fronh./
Baindt  13.00 Uhr 
D-Juniorinnen: SGM Blitzenr./Fronh./Baindt - 
SpVgg Lindau  12.45 Uhr
C2-Juniorinnen: TSV Eschach I - SGM Blitzenr./Fronh./
Baindt  17.00 Uhr
B-Juniorinnen: SV Baindt - PSG Friedrichshafen  
 17.00 Uhr
Sonntag, 19. Juni 2016 
B2-Junioren: TSV Berg I - SGM Baienfurt/Baindt  
 11.00 Uhr

Frauen-Fußballmannschaft für Meisterschaft geehrt
Die Fußballerinnen des SV Baindt haben eine herausra-
genden Saison mit der Meisterschaft in der Frauen-Be-
zirksliga 2 gekrönt.
Neben dieser tollen sportlichen Leistung hat die Frau-
en-Fußballmannschaft vor allem durch ihr Auftreten und 
ihre kameradschaftliche Geschlossenheit überzeugt. 
Um seine Freude und Wertschätzung darüber zum Aus-
druck zu bringen, hat der SV Baindt folgende Spielerinnen 
mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet:
Marlene Schäfer, Sarah Schmid, Marie Benkel, Paula Lanz, 
Angelina P�ster, Christina Schott-Kutter, Nicole Schmid, 
Theresa P�ster, Ana Montero-Traub, Nina Schäfer, Melanie 
Boscher, Sophia Willam, Tamara Sperle, Andrea Schaz, Vi-
ola Zanutta, Elena Ilka, Lisa Streubel, Nina Andris, Melissa 
Pfau und Bibiana Magelkramer. 
Lena Nägele gehört ebenfalls zur Meistermannschaft, hatte 
aber zuvor bereits die silberne Ehrennadel für ihre Leistun-
gen im Orientierungslauf erhalten.
Als Dank und Anerkennung für besondere Verdienste wur-
den der Trainerin Roswitha P�ster die silberne Ehrennadel 
und dem Team-Manager Franz-Josef P�ster die goldene 
Ehrennadel verliehen.
Für beide gilt, dass sie diese Meistermannschaft nicht 
nur durch ihr fachliches Können, sondern auch durch ihre 
menschlichen Qualitäten zu diesem großartigen Team ge-
formt habt. 

Roswitha P�sters Laufbahn als Spielerin und Trainerin im 
SV Baindt
seit 1977 Mitglied im SV Baindt
Mitglied der Meistermannschaft 1983/84
1987 bis 1992 Trainerin Mädchen B-Jugend
2000 bis 2002 Co-Trainerin E-Jugend
2010 bis 2014 Trainerin Mädchen B-Jugend
seit 2014 Trainerin Frauenfußball-Mannschaft
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Franz-Josef P�sters Laufbahn als Spieler, Trainer und Funk-
tionär
seit 1971 Mitglied im SV Baindt
1971 bis 1977 Spieler in verschiedenen Fußball-Jugend-
mannschaften des SVB
1977 bis 1989 aktiv in der 1. Mannschaft
1978 bis 1979 Trainer A-Jugend
1982 bis 1986 Trainer Frauenmannschaft, Meisterschaft 
Saison1983/84
1994 bis 2004 AH-Spieler
2010 bis 2014 Co-Trainer Mädchen B-Jugend
seit 2013 Team-Manager Frauenfußball
seit 2014 Co-Trainer Frauenmannschaft

Die Ehrung fand am Freitag, den 10. Juni 2016 im Rahmen 
der Meisterschaftsfeier statt und wurde von Frauenver-
treterin Petra Kowal und dem 1. Vorsitzenden Wolfgang 
Schneider durchgeführt.

Lärmbelästigung durch Veranstaltung des SV Baindt
Es tut uns leid, dass die Lärmbelästigung der Anwohner 
durch die Saison-Abschlussfeier der Fußball-Abteilung, wo 
die Meisterschaft der Frauenmannschaft ausgiebig gefei-
ert wurde, deutlich zu hoch war. Dafür möchte sich der SV 
Baindt entschuldigen.
Der SV Baindt wird bei der Erstellung einer Benutzerord-
nung für die Sportanlagen und die Vereinsräume mitwir-
ken, um künftig zu hohe Lärmbelästigungen der Anwohner 
möglichst zu vermeiden.
Wolfgang Schneider, Vorsitzender SV Baindt 1959 e. V.

SV Baindt
Orientierungslauf
1. Bodensee OL-Wochenende in Baindt
Am kommenden Samstag, 18. Juni, veran-
staltet der SV Baindt den 4. Landesranglis-

tenlauf, tags darauf wird in Stockach der 5. Landesranglis-
tenlauf ausgetragen. Beide Läufe gehören einer Laufserie 
an, welche insgesamt 9 Läufe in ganz Baden-Württemberg 
umfasst.
Dass die Läufer der Gundel�nger TS in Baden-Württem-
berg momentan in einer eigenen Liga unterwegs sind, zeigt 
sich beim Blick auf die bisherigen Sieger: Immanuell Ber-
ger siegte in Kippenheim, Shankara Isha Berger gewann 
in Ubstadt-Weiher und Colin Vavra war der schnellste in 
Neckarsulm. Alle Läufer leben rund um Freiburg und pro-
�tieren vom gemeinsamen Training. Als ganz großer Fa-
vorit auf den Sieg am Wochenende muss jedoch Imma-
nuel Berger gezählt werden. Das ehemalige Mitglied der 
Deutschen Nationalmannschaft gehört zu den technisch 
stärksten Läufern im Feld. Dass er auch physisch zu den 
besten gehört, hat er erst vor wenigen Wochen in Berlin 
gezeigt, als er bei der Ultra-Langdistanz über 30 Kilometer 
einen starken 3. Platz erreichte.
Im Gegensatz zum Wettkampf in Berlin, warten am Wo-
chenende vergleichsweise harmlose 10 Kilometer zwischen 
Unterankenreute und Vogt. Das Gelände wurde erst vor 
wenigen Jahren im Rahmen der Deutschen Meisterschaft 
neu kartiert. Dabei gilt speziell der Mittelteil der Karte, wel-
che den passenden Namen �Heisser Forst� trägt, als an-
spruchsvoll und bietet somit einen würdigen Rahmen für 
das Bodensee OL-Wochenende. 
Bei den Damen lässt sich dagegen kein klarer Favorit aus-
machen. Zwar hat Marina Rosink (OL-Team Filder) durch 
konstant gute Läufe ihre Konkurrentin Luisa Griesbaum 

(Gundel�nger TS) und Katja Schwind (OLG Ortenau) je-
weils hinter sich gelassen, jedoch waren die bisherigen 
Abstände sehr gering. Es ist somit ein spannender Drei-
kampf zu erwarten. 
Neben Wettkämpfern aus ganz Baden-Württemberg wer-
den ebenfalls wieder einige Läufer aus Österreich und der 
Schweiz erwartet. �Perfekt wie ein Schweizer Uhrwerk� 
wird die Organisation der Baindter Wettkämpfe beschrie-
ben. Daher nehmen vor allem die Schweizer Eidgenossen 
die Gelegenheit immer gerne wahr, außerhalb der eigenen 
Landesgrenzen einen Wettkampf zu bestreiten.
Alle Laufbegeisterte und Neugierige sind herzlich einge-
laden, einmal die Natursportart Orientierungslauf selbst 
auszuprobieren.
Startmöglichkeiten:  Samstag 18.06.2016, 
 14:00 bis 16:30 Uhr
Anmeldung:   Vor Ort
Wettkampfort:  Greutbühl 133, 88267 Vogt, 
 Deutschland
Internet:  www.ol-baindt.de
Facebook: SV Baindt Orientierungslauf

TC Baindt 
Vorschau
Kaum hat die Verbandsrunde begonnen, 
schon waren fast alle Mannschaften am 
vergangenen Wochenende spielfrei. Außer 
unseren Jugendmannschaften waren auch 

unsere Herren 50 1 mit einem vorgezogenen Spiel am Start.

U10 Kleinfeld:
TC Wangen - TC Baindt   6:14
Trotz Unwetterwarnung machten sich am Mittwoch, den 
8.8.16, vier tapfere Baindter und ihr Chauffeur auf den 
Weg, um ihr Können gegen den TC Wangen unter Beweis 
zu stellen. Und zurück kehrten sie als die glorreichen Vier!!!
Arianna Faruolo, Silji Amm, Aaaron Schäfer und Laurin 
Wösle lieferten sich spannende und faire Matches mit den 
Wangenern und errangen zum Teil haushohe Siege, so dass 
sie am Schluss ein 14:6 Ergebnis erkämpften.
Wir gratulieren zu diesem tollen Sieg. Weiter so!!!

Knaben: Kreisstaffel 1
TC Meckenbeuren-Kehlen - TC Baindt 4:2

Junioren: Bezirksstaffel 1
TC Baindt - TC Langenargen 3:3
Am Samstag waren unsere Gäste aus Langenargen bei 
uns zu Gast. Nach einer Verzögerung durch Regen stand 
es nach den Einzeln 2:2 und nach den Doppeln dann 3:3. 
Am Ende gewannen wir dann mit 8:6 nach Sätzen. Also ein 
guter Start in die Saison! Es spielten Max Schäfer, Moritz 
Lang, Marcel Schwarzat und David Schäfer.

Herren 50/1: Bezirksoberliga
TC Schlier-Unterankenreute - TC Baindt 1:8
Ersatzverstärkt ging es in unserem zweiten Spiel gegen 
den TC Schlier-Unterankenreute.
Erwin Feurle und Leo Reich verstärkten unsere Mannschaft, 
so dass wir einen klaren Sieg verbuchen konnten. Weiterhin 
spielten Volker Hillebrand, Wolfgang von Bank, Josef Spöri 
und Siggi Hirmke sowie Gerhard Reich im Doppel. Mit die-
sem Sieg kommen wir dem Ziel Klassenerhalt einen Schritt 
näher, zu dem es aber noch ein schwerer Weg sein wird.
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Vorschau:
Freitag, 17.6.16: 
Knaben: TC Baindt - TC Tettnang
Samstag, 18.6.16:
Junioren: TC Baindt - TC Wuchzenhofen
Damen 40 2:  TC Baindt - TC Wain
Herren 50: TC Baindt - TC Tettnang
Herren 60: TC Baindt - TC Langenargen
Herren 40: TC Gaisbeuren - TC Baindt
Herren 50 2:   TA SC Ebenweiler - TC Baindt
Damen 40 1:  TC DA Laupheim - TC Baindt
Damen 50: TC 1903 Wangen - TC Baindt
Sonntag, 19.6.16:
Herren: TC Baindt - TC Bingen
Herren 30: TC Baindt - TC Leutkirch
Damen: TC Schlier-Unterankenreute - TC Baindt
Mittwoch, 22.6.16:
U10 Kleinfeld: TC Weingarten - TC Baindt
Herren 65 2: TC Baindt - TA TSB Ravensburg
Herren 65 1:   TA TSV Eschach - TC Baindt

Musikverein Baindt e.V.
Einladung zum Feierabendhock am 
Montag, 27. Juni
Im Rahmen unseres Dorffestes, welches 
vom 25. - 27. Juni statt�ndet, laden wir ne-
ben Firmen und Abteilungen auch wieder 

andere Gruppen und Vereine zu unserem geselligen Feier-
abendhock ab 16.30 Uhr ein. Es erwartet Sie ein zünftiger 
Abend der Jugendkapelle Baindt ab 17 Uhr. Anschließend 
spielt dann der Reservisten-Musikzug Bodensee-Ober-
schwaben für Sie auf.
Neben einem reichhaltigen Angebot an Speisen und Ge-
tränken bieten wir unser Spezialangebot, deftigen Wurst-
salat mit kühlem Fassbier/Most/alkoholfreies Getränk zum 
Preis von zusammen nur 6,99 � im Vorverkauf an.
Es würde uns freuen wenn Sie diese schöne Gelegen-
heit zu einem zünftigen Feierabendhock mit Ihren Kol-
leginnen und Kollegen, Freunden und Bekannten an-
nehmen würden! Als besonderes Highlight gibt es wie in 
den letzten Jahren wieder ein Spanferkel und ein 30-l-Bier-
fass sowie weitere Preise für die angemeldeten Gruppen 
zu gewinnen.
Die Sachpreise werden wie letztes Jahr unter allen Teil-
nehmern des Feierabendhock (Firma, Gruppe, Vereine) 
verlost. Die Teilnahmebedingungen für diese Gruppierun-
gen sind wie folgt:
� Jede Person, die zu einer Gruppierung mit mindestens 

5 Teilnehmern gehört, kann durch Ausfüllen einer Teil-
nahmekarte, ab 16 Jahre am Wettbewerb teilnehmen

 (umso mehr Teilnehmer eine Gruppierung hat, umso 
größer ist die Chance, einen Preis für diese Gruppie-
rung zu gewinnen)

� Eine Person darf nur für eine Gruppierung teilnehmen
� Die Teilnahmemöglichkeit ist begrenzt von 16.30 Uhr 

bis 18.30 Uhr, da gegen 19.00 Uhr die Ziehung der Ge-
winner aus der Lostrommel erfolgen wird

� Ein Preis wird nur vergeben, wenn die Person auf der 
gezogenen Teilnahmekarte auch anwesend ist

� Eine Gruppierung kann nur einen Sachpreis gewinnen
Die Anmeldung sollte bis Dienstag, 21. Juni per Fax unter 
07502 / 97 98 850, per E-Mail an feierabendhock@mv-
baindt.de oder über unsere Homepage www.mv-baindt.de 
unter Angabe der gemeldeten Gruppe, den erforderlichen 
Sitzplätzen und Wertmarken erfolgen. Die Veranstaltung 
�ndet auf dem Schulhofgelände der Klosterwiesenschule 
bei jeder Witterung statt.

Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Spaß und gute Un-
terhaltung bei unserem Feierabendhock und viel Glück bei 
der Auslosung der Sachpreise.
Gerne machen wir auch auf unsere anderen Veranstaltun-
gen im Schulhof der Klosterwiesen-Schule aufmerksam. 
Über die gesamten Veranstaltungen ist der Eintritt frei.
Samstag 25.6. �ROCKSOX�
Die bekannte Coverband aus Ravensburg präsentiert ab 
19 Uhr die Delikatessen aus den Musikregalen. Für alle, 
die klassische Rocknummern, Songs und kultige Hits aus 
3 Generationen wieder erleben wollen. 
Sonntag 26.6.
09:30 Uhr Gottesdienst im Schulhof
11.00 Uhr Frühschoppenkonzert mit dem MV Berg
   und Schüler-Flohmarkt der Klosterwie-

senschule
ab 11.30 Uhr reichhaltiger Mittagstisch
14.00 Uhr  Familienprogramm mit dem Schülerchor 

und der Bläserklasse der Klosterwiesen-
schule

ab 18:00 Uhr  Italienischer Abend 
Lassen Sie den Sonntagabend bei einem guten Glas Wein, 
original italienischer Pizza und weiteren köstlichen italie-
nischen Spezialitäten von �da Michele� ausklingen. Für 
passende musikalische Unterhaltung sorgt die kleine Be-
setzung �2-Takt-Brass�
Montag 27.6.
Musikalisch wird der Feierabendhock ab 17 Uhr von un-
serer Jugendkapelle eröffnet.
Gegen 18:30 Uhr sorgt dann in bewährter Weise wieder 
der Reservisten-Musikzug Bodensee-Oberschwaben für 
Unterhaltung.
Es würde uns freuen, wenn wir Sie auf dem Dorffest 
2016 begrüßen können.
Ihr Musikverein Baindt

Blutreitergruppe Baindt 
Freitag, den 24.06.2016; 
Mitgliederversammlung um 20:00 Uhr 
Bischof-Sproll-Saal
Die Mitgliederversammlung der Blutrei-
tergruppe zum 89sten Hl. Blutfest in Bad 
Wurzach �ndet am Freitag, den 24. Juni 

2016 um 20:00 Uhr im Bischof-Sproll-Saal statt. Die Blutrei-
tergruppe Baindt nimmt dieses Jahr als Zugnummer 49 der 
Zweiten Abteilung mit der Musikkapelle an der Prozession 
teil. Es werden die Anmeldungen entgegengenommen und 
der Versicherungsbeitrag kassiert. Zwei Blutreiterkame-
raden werden für 40-malige Teilnahme und drei Blutreiter 
werden für 50-malige Teilnahme am Hl. Blutfest geehrte.
Sonntag, den 03.07.2016; Hl. Blutfest um 09:30 Uhr Ba-
silika Weingarten
Am Sonntag, den 03. Juli 2016 �ndet um 09:30 Uhr der 
Festgottesdienst mit Einzug der Standarten zum Hl. Blut-
fest in der Basilika Weingarten statt. 
Freitag, den 08.07.2016, Heilig Blutfest in Bad Wurzach
Am Freitag, den 08. Juli 2016 feiert die Stadt Bad Wurzach 
ihr 89. Hl. Blutfest. 

Reitergruppe Baindt e.V. 
Arbeitseinsatz
Am Mittwoch, 22.06.2016 treffen wir 
uns um 18:30 Uhr zum nächsten Ar-
beitseinsatz auf dem Reitgelände um 
die Flächen am und um das Reitgelän-
de auszumähen. Je mehr Helfer da sind, 
desto schneller geht�s!
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Nächster Reiterschoppen
Unser nächster Reiterschoppen �ndet am Montag, 27.06. 
ab 16:30 Uhr auf dem Feierabendhock am Dorffest auf 
dem Schulgelände statt. Da der Musikverein unter allen 
angemeldeten Gruppen tolle Preise (unter anderem ein 
Spanferkel sowie ein Fass Bier) verlost, haben wir uns be-
reits angemeldet und einige Plätze reserviert. Wir freuen 
uns, wenn möglichst viele von Euch mit dabei sind und 
vielleicht sogar in unserem Vereinsdress erscheint. So er-
kennt man uns gleich!

Bericht über den Hüttenaufenthalt der RG Baindt in 
Weitnau:
Am Freitag war es soweit, wir trafen uns nachmittags in 
Baindt auf dem Dorfplatz und fuhren gemeinsam ins Allgäu 
nach Weitnau zum Haus Engelwarz. 
Dort angekommen bezogen wir unsere Zimmer bzw. das 
Matratzenlager. Manche von uns trauten sich sogar in den 
Pool, der bei diesen Temperaturen sehr erfrischend war, 
andere spielten Volleyball. Anschließend aßen wir unser 
mitgebrachtes Vesper und ließen den Abend gemütlich 
ausklingen.
Am nächsten Morgen bereiteten unsere Küchenfeen ein 
leckeres Frühstück vor, sodass der Samstag schon gut an-
�ng. Gegen Mittag war eigentlich eine Wanderung geplant, 
die aber bei den meisten von uns ins Wasser �el. Deshalb 
entschlossen wir uns, zum Baden ins Thermalbad nach 
Kempten zu gehen. Andere gingen zum Shoppen bzw. 
Stadterkunden direkt nach Kempten in die Stadt.
Nach 3 Stunden baden, fuhren wir wieder zur Hütte zu-
rück, wo es dann Kaffee und Kuchen gab. Gegen Abend 
wurde dann Spaghetti Bolognese gekocht und gegessen. 
Bei Spiel und Spaß ging der letzte Abend auf unserer Rei-
terhütte zu Ende. 
Am Sonntagmorgen frühstückten wir gemeinsam, packten 
und räumten die Hütte auf, sodass wir vormittags noch 
Weitnau verließen und nach einer guten Stunde Fahrt wie-
der in Baindt ankamen. 
Jung und Alt erlebten ein nettes, geselliges Wochenende 
in Weitnau. 

Landfrauen Baindt
Nachdem die Veranstaltung 
am Dienstag, 14.06.16 abge-
sagt wurde, laden wir noch-
mals alle Interessierten herz-
lich ein zur  Besichtigung der 
Kompostieranlage Strehlis-
hof nach Ebersbach-Mus-

bach. Wir treffen uns pünktlich am Dienstag, 21.06.2016, 
um 18.45 Uhr am Dorfplatz in Baindt und bilden Fahrge-
meinschaften. Anschließend Besichtigung des Rosengar-
tens und gemeinsames Vesper.  Die Vorstandschaft

Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen der 
Bewirtung mit Kaffee und Kuchen bei der Gewerbeschau 
am Samstag und Sonntag, 11. + 12.06.16 im �Falken-
horst� beigetragen haben. Danke an alle Kuchenbäcker 
und -bäckerinnen.  Im Namen der Landfrauen Baindt, des 
Frauenbundes Baienfurt und der Kirchenchöre Baindt und 
Baienfurt.

Narrenzunft Raspler e. V. 
�Aus�ug der Narrenzunft 2016� 
Ganz nach dem Motto �Wer nicht liebt 
Wein, Weib und Gesang der bleibt ein 
�Narr� ein Leben lang� hat die Nar-
renzunft Raspler ihren Aus�ug 2016 
absolviert.

Am Samstag, den 04.06.2016 um 07.30 Uhr trafen wir uns 
an der Tennishalle in Baindt um mit dem Bus nach Rhein-
land Pfalz ins Naheland zu fahren. Naheland liegt zwischen 
dem Hunsrück und dem Taunus. Es zeichnet sich durch 
mineralreiche Böden aus, welche hervorragend für den 
Weinbau geeignet sind. Somit war klar, dass eine Wein-
probe auf dem Programm stand. 
Nach ca. einstündiger Busfahrt, legten wir eine kleine Rast zum 
Frühstücken ein. Gestärkt fuhren wir weiter und trafen nach ca. 
einer weiteren Stunde Busfahrt am Weingut Busch ein. Bei der 
anschließenden Führung durch die verregneten Weinberge ver-
kosteten wir dennoch so manches Gläschen Wein.

Gut gelaunt erreichten wir dann gegen Abend unser Ho-
tel in Bad Münster. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen 
hatten, machten wir uns auf den Weg zum Abendessen. 
Hierbei spazierten wir durch �Salinen� zum Kurpfälzer 
Amtshof, wo bereits ein rustikales Abendessen auf uns 
wartete. Bei herzhafter Kost und Wein stärkten wir uns für 
die noch ausstehende Führung mit dem �Nachtwächter� 
von Bad Münster. 

Bildungs- und Sozialwerk 
der Landfrauen e. V.
Ortsverein Baindt e. V.
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Dieser führte uns dann kreuz und quer durch die Stadt 
und erzählte von aufregenden Geschichten und Mythen 
der Stadt. Danach ließen wir den Abend in gemütlicher 
Runde ausklingen.
Am Sonntag machten wir uns nach dem Genuss eines 
leckeren Frühstücks zu einer 20 Kilometer langen �Draisi-
nentour� auf. Das gab uns die Gelegenheit, für die kom-
mende Fasnet 2017 körperlich in Schwung zu kommen. 
Wir hatten eine Menge Spaß und wurden mit wunderbarem 
Sonnenschein belohnt. 

Top �t ging es danach wieder mit dem Bus nach Hause. 
Wir alle waren der Meinung, dass wir auch 2016 wieder 
einen gelungenen und schönen Aus�ug erleben durften. 
Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich bei unserer Claudia ZANUTTA für die hervorragen-
de Planung und Durchführung des Aus�uges bedanken. 
Scheeeeee war·s!

Das �Baienfurter Wirt-
schaftswunder� ist eröffnet!
Es ist soweit, das Wochenende der 
großen Eröffnung mit Gewerbeschau 
ist da. Unzählige Arbeitsstunden wur-

den investiert um etwas Besonderes zu schaffen.
Und dann der bange Blick gen Himmel am Samstag früh 
- es regnet, der Wetterbericht verspricht nicht unbedingt 
Festwetter. Sollte alles umsonst gewesen sein? Werden 
die Gäste den Weg auf das Gelände �nden oder lieber im 
Trockenen bleiben?
Als um 11 Uhr die of�zielle Eröffnung mit den Musikanten 
der Achtalschule stattfand war das Publikum noch sehr 
übersichtlich, nur wenige hatten sich um diese Zeit in das 
Festzelt verirrt. Doch schon bald wurde es lebhafter, in den 
Austellerzelten war reger Betrieb und auch das vielfältige 
Rahmenprogramm auf dem Außengelände wurde gut an-
genommen. Als dann auch noch die Sonne hervorkam war 
fast schon perfektes Festwetter. 
Der Höhepunkt war dann am Abend der Partyabend mit der 
Band �die Grafenberger�. Die wenigen noch freien Plätze 
taten der Stimmung keinen Abbruch und so fand der erste 
Tag einen schönen Abschluss.
Am Sonntag früh dann wieder Regen, der dann aber glück-
licherweise zum Festgottesdienst aufhörte. In den Anspra-
chen wurde nochmals der Stilllegung der Papierproduktion 
und den damit verbundenen Schicksalen gedacht, aber 
auch das Neue fand seinen Platz und wurde in die Bitten 
eingeschlossen.

Der Festakt zur Eröffnung im nahezu voll besetzten Zelt war 
dann ein weiteres Highlight des vergangenen Wochenen-
des. Geprägt von einer großen Dankbarkeit gegenüber der 
Fa. Karl, die hier in Baienfurt das �Baienfurter Wirtschafts-
wunder� entstehen ließ, waren sich alle Festredner, allen 
voran der Baienfurter Bürgermeister Günter A. Binder, über 
eine Tatsache einig: so schlimm die Entscheidung zur Still-
legung im Jahr 2008 war, so positiv ist im Rückblick die 
Entwicklung zu bewerten. 
Gewürdigt wurde auch die sehr gute Zusammenarbeit zwi-
schen Landratsamt, Gemeinde und der Fa. Karl als Investor. 
Bedingt durch die Größe des Vorhabens, der Altlastensitu-
ation und des fehlenden Bebauungsplans war es zunächst 
nicht sicher dass dieses Projekt gelingen könnte.
Aber, und dafür gebührt den Baienfurter Bürgerinnen und 
Bürgern ein großer Dank, die Genehmigungsverfahren 
für das neue Gebiet konnten ohne einen einzigen Ein-
spruch durchgezogen werden, wahrscheinlich einzigartig 
in Deutschland.
Kein Rückblick ohne Ausblick, die Herausforderung durch 
den Bedarf neuer Gewerbe�ächen wächst, und so hat OB 
Markus Ewald aus Weingarten seine Hoffnung geäußert, 
dass eine ähnliche Erfolgsgeschichte auch für das Schu-
ler-Areal Wirklichkeit werden könnte. Kirchturmdenken ist 
nicht angebracht, vielmehr sind die Gemeinden zur Zu-
sammenarbeit aufgerufen. An die Adresse der anwesenden 
Volksvertreter aus Berlin und Stuttgart wurde der Wunsch 
nach weniger Bürokratie laut, interkommunale Wirtschafts-
entwicklung muss sinnvoll möglich sein und die Rahmen-
bedingungen müssen hierfür geschaffen werden.
Bei der abschließenden Gesprächsrunde mit den wichtigs-
ten Akteuren konnte Moderator Uli Boettcher noch das ein 
oder andere Highlight der letzten Jahre ans Licht bringen, 
bevor dann der Festakt zu einem guten Ende kam.
Den gesamten Nachmittag war dann das Festgelände fest 
in der Hand von unzähligen Besuchern. Die abgeteilten 
Parkplätze, immerhin 1.300 Stück, waren gut gefüllt und 
es herrschte überall emsiges Treiben. Die Ausstellerzelte 
waren voll und bei den Aktionen im Rahmenprogramm bil-
deten sich teilweise Schlangen.
Den würdigen Abschluss fand dann der Tag mit der Zie-
hung der Gewinner aus der Tombola zugunsten der DKMS 
sowie der Radio7-Drachenkinder. An dieser Stelle herzli-
chen Glückwunsch an alle Gewinner und vielen Dank fürs 
mitspielen.
Nach fast zwei Jahren Vorbereitung, von der ersten Idee 
bis zum letzten Wochenende, ist es dann geschafft, das 
Fest ist vorbei. Vieles hat wunderbar funktioniert, manch-
mal musste auch improvisiert werden. 
Der Dank gilt an dieser Stelle dem Organisationsteam um An-
gelika Söndgen (WBB Baienfurt-Baindt) und Karl-Anton Feucht 
(ghv Weingarten) und ihren Mitstreitern. Ebenso möchten wir 
uns bei allen teilnehmenden Firmen für ihre Mithilfe bedanken, 
natürlich einen riesigen Dank an alle Vereine, die sich mit Dar-
bietungen oder Bewirtung eingebracht haben.
Nicht vergessen möchten wir auch unseren Bürgermeister 
sowie das Team im Rathaus, die Baienfurter Feuerwehr und 
die Polizei sowie die Helferinnen und Helfer vom DRK, ohne 
die ein Fest dieser Größe nicht möglich wäre.
Dank auch an die Geistlichkeit, Herrn Pfarrer Staudacher 
und Herrn Pfarrer Seyboldt für die Feier des Festgottes-
dienstes.
Selbstverständlich gilt unser Dank auch allen nicht ge-
nannten Helferinnen und Helfern hinter den Kulissen für 
die großen und kleinen Taten.
Ein ganz besonderer Dank geht an Herrn Günter Karl jun., 
der als Eigentümer nicht nur die Fläche zur Verfügung ge-
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stellt hat, sondern auch aktiv in der Vorbereitung dabei war 
und viel Know-How und Ressourcen zur Verfügung gestellt 
hat. Ohne ihn und seine tollen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wäre dieses Fest so nicht gelungen.
Und so blicken wir dankbar und ein bisschen stolz auf das 
Festwochenende zurück, wir hoffen es hat Ihnen gefallen 
und Sie besuchen uns auch bei der nächsten Gewerbe-
schau wieder, wann, das lassen wir noch offen.
Weitere Informationen zum WBB �nden Sie wie immer unter 
www.wbb-schussental.de

Schwäbischer Albverein 
OG Weingarten
Wanderung  
Franziskusweg im Deggenhausertal
Treffpunkt: Sonntag, 19. Juni 2016, 13.00 Uhr 

Festplatz, Gehzeit ca. 2,5 Std., 10 km, 70 HM. Einkehr in 
Wittenhofen möglich. Fahrpreis 5,50 Euro f. Mitglieder, WF. 
Frowin Riedmayer, T. 0751 560220 

Wanderung
Vom Bödele zum  Hochälpelekopf
Treffpunkt: Dienstag, 21. Juni 2016, 9.30 Uhr Festplatz, 
Gehzeit ca. 3 Std., 340 HM, Fahrpreis 15,00  Euro f. Mit-
glieder. Einkehr ist vorgesehen.Vesper, Getränke, Stöcke 
und festes Schuhwerk. WF. Arnold Methner, T. 0751 58849
- Gäste sind bei beiden Wanderungen herzlich willkommen -

Ankündigung - Liegewiese am Hallenbad Baienfurt
Was einst als Idee zur Attraktivitätssteigerung des Baienf-
urter Hallenbades angedacht wurde, wird nun umgesetzt. 
Ab Samstag, 25. Juni, wird es am Baienfurter Hallenbad 
eine Liegewiese geben. Vier Wochen lang können Bade-
gäste bei schönem Wetter draußen auf der eingezäunten 
und nicht einsehbaren Wiese liegen. Drinnen, im Kühlen 
und vor Sonne geschützt, Bahnen ziehen und anschlie-
ßend draußen ein Sonnenbad nehmen, picknicken oder im 
Schatten ruhen - so kann im warmen Juni und Juli ein Ba-
detag in Baienfurt aussehen. Es gibt auf dem Grünstreifen 
in Richtung Marktplatz schöne sonnige Plätze und Liege-
�ächen unter zwei  großen  schattenspendenden Bäumen. 

Liegewiese am Hallenbad Baienfurt

Von Samstag, 25. Juni, bis Sonntag, 24. Juli, können unsere 
Badegäste die Liege�äche zu den üblichen Öffnungszeiten 
bei gutem Wetter nutzen. Diese Liegewiese ist ein Pilot-
projekt. Wird das Angebot angenommen, wird es sicherlich 
eine Wiederholung geben. 
Wir freuen uns auf unsere Stammgäste und viele neugie-
rige Besucher.
Das Team im Hallenbad Baienfurt

Liederkranz Baienfurt 1896 e.V.
CHORIfeen
Der Chor singt am Dienstag, 21. Juni 2016, um 18.20 Uhr, 
beim �FŒte de la Musique� in Weingarten im Stadtgarten.  
Chorproben 
Männerchor

Was sonst noch
 interessiert












